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1709 .

Denckwuͤ

lichen Kauffmannſchafft und eben ſoviel von
einer loͤblichen Cramerirung / wie auch von

denen Herrn Tuchhaͤndlern und noch einige
Gäſte . (8. ) Die Pedelle mit den Sceptris Aca -

demicis ; ( 9. ) Das gantze Corpus Academi -

cum , und darunter auch ein Hochehrwuͤrdiges
Miniſterium .

Auff dem Kirchhofe der Pauliner⸗Kirche

wurde dieſe anſehnliche Proceſſion mit Trom⸗

peten und Paucken empfangen / und in der

Kirchen die Koͤnigl. und Fuͤrſtl. Herrn Geſand⸗

rdiger Geſchichte . 15
dem Nicolai⸗Thurn in⸗und aus dem Fuͤrſten⸗
Hauſe ſich mit Trompeten und Paueken trefflich
hoͤren lieſſen.

hIn dem Fuͤrſten⸗Hauſewurden insgeſamt
7 . Tafeln oder 100 . und etliche 70 . Perſohnen

auffs praͤchtigſte geſpeiſet / auch denen Herrn

wie auch Bier / Contect und Kuchen gerei⸗
chet. Den andern Tag wurden die Pro -

motiones in denen drey hoͤhern Facultaͤten

und den dritten die Philoſophiſche angeſtel⸗
ten auf eine darzu erbaute / und mit dem Ko⸗

nigl . Wappenund andern Decorationen ausge⸗
zierte Buͤhne / die andern Herrn Abgeordnete
und Gaͤſte aber auf die zu beyden Seiten neu⸗

aufgerichtete Empor⸗Kirchen geſtellet . Nach⸗
dem nun das Veni ſancte Spiritus figuriret wor⸗

den / trat der Koͤnigl. und Churfuͤrſtl. Saͤch⸗
ſiſche Rath und Hiſtoriographus , Herr D.
Johann Burchard Mencke / als Proteſſor Hi -

ſtoriarum , auff die mit rothem Sammet be⸗
leidete Catheder / und hielt die Orationem Se⸗

cularem, darinnen er GOtt vor die dieſer Uni⸗
berſitaͤt bißher erwieſene Wohlthaten danckte /
und zugleich von den vornehmſten Maͤnnern /
welche Leipzig beruͤhmt gemacht / kuͤrtzlich han⸗
delte . Nach deren Endigung ward eine hier⸗
zu verfertigte Ode abgeſungen und endlich dieſe
Solennitàt mit dem Te Deum Laudamus unter

nochmahliger Loͤſung der Stucke / und einer

lateiniſchen Collecte und Seegen beſchloſ⸗
ſen .

Hierauff gieng die Proceſſion in voriger

let .

Den 26 . May / hatte Herr Anton Guͤn⸗
ther / bißheriger Graf zu Schwartzburg und

Hohenſtein / durch ein oͤffentliches Gebet /
von denen Cantzeln in ſeiner Reſidentz Arn⸗

ſtadt / wie auch in dem geſamten Lande be⸗
kund machen laſſen / welchergeſtalt Seine
nunmehro in GOtt ruhende Kayſerl . Maj .

Leopoldus , glorwurdigſten Andenckens / den⸗

Studioſis im rothen Collegio , 5. Eymer Wein
/

ſelben in den Reichs⸗Füurſten « Stand
allbereit den 3. Sept . 1697 . allergnaͤdigſt
erhoben / und zu einem Reichs ⸗Furſten
von Schwartzburg erklaͤret habe . Und ob⸗

wohl Seine Hochfuͤrſtliche Durchleucht aus

bewegenden Urſachen / ſich dieſer Fuͤrſtlichen
Wuͤrde bißhero enthalten / haͤtten ſie ſich doch

unter allergnaͤdigſter Genehmhaltung der
jetztregierenden Kayſerl . Maj . dielelbe hin⸗

fuͤhro wuͤrcklich zugebrauchen entſchloſſen ꝛe.
Was aber hieraus und ſonſt bey dieſem

Hauſe fuͤr Strittigkeit mit Sachſen entſtan.
den / wird der geneigte Leter in anderweiti⸗

Ordnung um die S . Nicolai⸗Kirche in das

Fuͤrſten⸗Hauß / da immittelſt 2. Choͤre von

( K §In MuͤntzProbationsTag war de⸗

Jnen im Muͤntz⸗Weſen correſpon -
cdirenden dreyen Creiſen Francken /

—FgRBayern / Schwaben / auf den 24 .

Jan . dieſes Jahrs / mit gewoͤhnlichen For⸗

malien / nach Nuͤrnberg ausgeſchrieben und

auch gehalten / und auf ſelbigem nachſte⸗

9 5 Puncte in Ulberlegung gezogen wor⸗

en .

I .

In dem zu Regenſpurg / Anno 170f. am

Iten Decem . errichteten Muͤntz⸗ Probations -
Receſſ iſt der Auslaͤndiſchen ſo wohl Schied⸗
als andern zum Vorſchein gekommenen
groben Muntz⸗Sorten halben nicht nur / was
die wuͤrckliche Elimination und Verruffung /
ſondern auch die Determination der Valuta

anbelanget / gemeſſene Verabredung gepflo⸗
gen worden . Ob nun der davon angeſchaff⸗
te Effect in deſſen erfolget / und der obge⸗

Fraͤnckiſch⸗Schwaͤbiſche Geſchichte.

ger Fortſetzung dieſes Theatri zu leſen fin⸗
den .

chen dreyen im Muͤntz⸗Weſen correſpondi.
renden oberen Creyſen beobachtet / o⸗

der unter Vorſchuͤtzung der noch obwaltenden

Kriegs⸗Troublen einiger Orten ein anders

eingefuͤhret worden / oder eingeſchlichen ſeye/
und wie allenfalls dieſem gemeinſchaͤdlichen
Weſen mit mehrer Zuverlaͤßigkeit fuͤrs kuͤnff⸗
tige abzuhelffen / und zu ſteuren ſeyn moͤchte/

daruͤber / wie auch / ob die von den bee⸗
den loͤblichen Fraͤnck⸗ und Schwaͤbiſchen

Creyſen wegen einiger Schied⸗Muͤntzen
bereits gemachte Interims · Diſpoſitiones zu⸗

laͤnglich ? oder wie ſonſt noch weiters zu⸗

W4
wird zuberathſchlagen / und

aum

II.

Von dem lademniſationsMode wegen

der durch die kleine Muͤntz von da und

dort denen hier obigen correſpondirenden
loͤblichen Creyſen zugefuͤgten Beſchaͤdigungen
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faſte Schluß durchgehends in denen lobli⸗

Iheatri Europæi XVIII . Theil .
zureden / auch ferners

E IIII
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III .

erreichen / und die provifionaliter euſſerlich
auf 170 . kr. Rheiniſch ehedeme beliebte Er⸗
hoͤhung auf die Reichs ⸗Satzungs⸗ maͤßige
90 , kr. ohne der Commercien ⸗Zerruͤttung
und der Laͤnder mercklichen oder hoͤchſt em⸗

pfindlichen Ruin herunter zubringen / und

ob nicht darzu die vorhero noͤthig geſchie⸗
nene Vnitormitdt im Reich für jetzo wiede⸗

rum erfordert werde / und wie darzu zuge⸗
langen ? Item

IV .

Woher das ohnentbehrliche Surrogatum
des ſich / nach erfolgender Verruff ⸗-und

Abwuͤrdigung der Sorten / ohnfehlbar ereig⸗
nenden Abgangs zu Bezahlung der Militz /
und Beſtreitung der unvermeidlichen Ausla —

gen / zu nehmen / oder was man ſich nach
Reduction der auslaͤndiſchen dem Reichs
Schrot⸗ und Korn ungemeſſenen Sorten
zum wohlfeilen Silber - Kauff zu neuer Aus⸗

19 5 fuͤr ſichere Hofnung zu machen
abe⸗

＋2

Seynd einiger Orten / ſo wohl General

als Special·Wardein / wo nicht auch Muͤnt⸗
Meiſter indeſſen abgangen / auff deren Er⸗

ſetzung / Examination und Approbation nun /
damit in denen Muͤntz⸗Staͤtten keine Un⸗

ordnung paßiren / ſondern alles Reichs⸗Con -
ſtitutions maͤßig obſerviret werden moͤchte/
iſt nothwendig zugedencken / und ingleichen
hauptſaͤchlich

W

Aufdie einiger Orten dem Verlaut nach noch
immer continuirende⸗ und allerſeits anzuzei⸗
gen habende Hecken⸗Muͤntz⸗ Staͤtte zu

reflectiren / wie ſolche abzuſtellen / und was

dagegen die zugering ausmuͤntzende Staͤnde

wana etwa

VII .

Sich durch vorkommende Relationes ergaͤ⸗
be / daß denen im letztern Regenſpurgiſchen
Muͤntz⸗Abſchiede enthaltenen ad deliberan -

dum quartum & quintum beliebten Verord⸗

gerechte Valor des gerechten Reichsthalers
auf einmahl / oder wie ſonſt / wiederum zu⸗

Wohl bedaͤchtlich zuüͤberlegen ſeyn / ob Muntz⸗Meiſtern / ſo mit ſchmaͤltzen/ grana⸗

bey gegenwaͤrtigem Zuſtand im Reich der

oder deren darzu gebrauche - de bey Muatz⸗ Franckreich / Holland / Genua ꝛc. verkauffen
Probations - Tägen verpflichtete oder vielleicht keine Silber ⸗Barrn mehr / es ſey dann /
gar unv' rpflichtete , oder ſonſt intereſſirte Leu⸗ daß man ſie ihnen mit gemuͤntztem Geld bezah⸗
te mit Nachtruck vorzukehren ? und was / le / daxinnen à peu prés eben ſo viel Silber

nungen von einigen Stahl⸗ und Elſenſchnei⸗

dern / Item / von einigen Wardeinen und

liren / ſaigern und dergleichen / umgehen / o⸗

der ſonſt nicht / und damit zu Ausfuͤhrung
des vorhandenen Silbets oder der groben
Sorten Anlaß und Beforderung gegeben
worden waͤre / gegen dieſelde vorzunehmen
ſeye ?

dancken waren ſo beſchaffen / daß ſie in

Muͤntz⸗Sachen wenig Hoffnung zur Beſſe ,
rung geben wolten / und kam dieſes davon

zum Vorſchein :

Ich halte an meinen wenigen Ort gaͤntz⸗
lich dafuͤr / daß nichts beſtändiges im Muntz⸗

Weſen koͤnne geſchloſſen werden / ehe ein

allgemeiner Friede erfolge / und das gantze

Reich einmuͤthig zur Sache thue . Wann

man aber fragen will / wotzer nehmen wir

Silber / Thaler nach dem alten Fuß a

90 . kr . ausmuͤntzen zu koͤnnen ? ſo wird

es wohl bey denen Fragen bleiben : Als das

rohe Silber noch allein zum vermuͤntzen ge⸗

braucht worden / waren alle Lander voll ſcho
ner groben Muntzen / nachdem man aber an⸗

gefangen hat / es in Tiſche / Stuͤhle Gueri⸗

dons &c . auch uͤbermaͤßiges Servis fur vlele

auch nicht gar hohe Officſers : Item / zum

Pracht in buͤrgerlichen Stand zuverarbei⸗
ten / auch die ausgepraͤgte grobe Sorten

noch darzu einzuſchmeltzen / wie noch alle

Tag geſchiehet / wie ſolte es moͤglich ſeyn/
wohlfeil Silber zu hoffen ? Die Silber —

Drath⸗Zieher / Poſementirer können auch

mit ihrem Preiß ſteigen / wie das Slulber
ſteiget / und alle andere / ſo Silber arbeiten /
aber der Muͤntz Me iſter kan ſolches nicht

thun / wann man dieſem ſo viel Silber gibt/
als in 9 . Reichsthaler pro 18 . fl. ſtecket/
ſo gibt er fuͤr die Marck Silber 182 biß 184 fl.
und wird alſo der Preiß des unvermuͤntzten/ den

Preiß des gemuͤntzten groben Geldes uber⸗

ſteigen . Die Auslaͤnder / ſo aus denen In⸗
dien rohes Silber bekommen / als Spanien /

ſtecket / darzu laͤſſet der Krieg in Spanien
und Franckreich nicht zu / auf Muͤntz⸗Ver /

beſſerung / Abſatz des Geldes zu gedencken /

Holland muͤntzet das Ihrige aus in Sorten /
wie ſie es in der Tuͤrckey / an Lobenthalern / zu

Batavia und auf andern ihren ſich immer ver⸗

mehrenden Colonien / mit Nutzen ausbrin⸗

Die hieruͤber uͤberhaupt von ein⸗ und an⸗ ,
dern der Sachen verſtaͤndigen gefuͤhrte Gerle

vondet Sg/
che

gen koͤnnen / dahero man auch wenig areben

—

—
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Geldes / ſo erſt neu ausgemuͤntzet waͤre / bey

hnen findet . Die Roͤmiſche Kayſerliche Ma⸗

jeſtaͤt unſer allergnaͤdigſter Herr / koͤnne noch

etwas ziemliches an groben Sorten ausmuͤntzen /

wann ſie die Hungariſche Bergwercke haben /
doch iſt alles unzulänglich fuͤr gantz Teutſch⸗

land / und was andere Puillances in ihrem

Bergwerck haben / kan in keine groſſe Con⸗

ſideration kommen / zumahl da wie in Kay⸗

ſerlichen auch das meiſte zu anderer Arbeit ver⸗

braucht wird : Auch hat man noch keine Pror

penſion geſehen / daß ſie andern Provintien /
ſo kein Silber haben / mit dem Ihrigen um

ſolchen Preiß aushelffen wolten oder auch koͤn⸗

ten / Thaler um wohlfeilen Werth ausmuͤn⸗

tzen zu koͤnnen. Dahero wann man gegenwaͤr⸗

tiglich von Abſatz der Kayſerlichen Reichs⸗

und Frantzöſiſchen Thalern / welche Frantzö⸗

ſiſche man in benachbarten frembden Landen

lieber als andere Thaler hat / auch viel wei⸗

ter damit fort kommen und handlen kan / auch

nur reden / geſchweige wuͤrcklich und nur mit

etwas wenigen Abſatz fortfahren wolte / man

DenckwürdigerGeſchichte.

einen ungemeinen Jammer erregen wuͤrde der

ſo arg ausfallen koͤnte / als eine Invalion des

Feindes / ob es ſthon die jtnige / welche kei⸗

ne Commercia , und wie die Unterthanen

ſich unter einander erhalten muͤſſen/ nicht be⸗

greiffen und faßen koͤnnen . Was die Scheid⸗

Müntzen anbelanget / waͤre wohl zu wuͤn⸗

ſchen/ daß dieſe drey obere ReichsCreyße nach

den Kayſerlichen Landen ſich gerichtet / in⸗

deme nur ihre eigene Scheid⸗Muͤntze gang⸗

bar ſeyn / wie die Ober⸗Nieder⸗Sächſiſche

Creyſe mit den Ihrigen und in ſeiner Maaß
die fuͤnff vereinigte Staͤnde / als Mayntz /

Pfaltz / Darmſtadt / Hanau und Franckfurt

auch thun . Es zeiget ſich aber gnugſam /

daß eines Landes⸗Unterthanen / welche nur

hrer Herrſchafft eigene Scheid⸗Muͤntz ha⸗

ben Fin der Nachbarſchafft nichts einkauf⸗

fen koͤnnen / wo verbotten iſt/ frembde Scheid⸗

Muͤntzen anzunehmen ; da dann viele der

Mevnung ſeyn / man koͤnne keinen Kauff⸗

mann wehren / das Seinige um ſolche ver⸗

bottene Muͤntzen / welche jedoch in andern

grofſen Landen guͤltig ſeyn / zu verkauffen /

wohl aber ſolches geloͤſte Geld an dem Ort

oder in dem Lande / da er wohnt / nicht wie⸗

der auszugeben / ſondern daßelbe wieder zu

verſchieben / wo es noch guͤltig iſt . Im ab⸗

gewichenen 1708 . Jahr hat ſich in Nuͤrn⸗

berg ergeben / daß weil bey denen Armeen
am Obern⸗Rhein die Land⸗Muͤntzen der

dreyen Creyſen nicht angenommen werden

wollen / man genoͤthiget worden iſt / die

berbottene drey Batzen / doppelte und ein⸗

fache Albus ermeldter fuͤnff Staͤnde auffzu ·

159

ſuchen / und gegen dieſe Creyß⸗Land⸗Muͤn⸗

tzen zu verwechſeln / ſo gar iſt kein Verbott
oder Regul ohne Exception , und das mei⸗

ſte / ſo ein Creyß⸗ oder Stand thun kan /
iſt / zu verhuͤten / daß nicht allzuviele Scheid⸗

Muͤntzen gefertiget werden / dahero auch ehe⸗·
deſſen in Vorſchlag kommen iſt / zu verbie⸗

ten / daß kein Stand inner vier weniger o⸗

der mehr Jahren einige Scheid ⸗Muͤntzen ei⸗

genen Willens nicht praͤgen laſſe / ehe es von

geſambten dreyen Creyſen bewilliget worden /
dann es werden alle / ſo wohl gereiſet / und

auff das Müntz⸗Weſen acht genommen ha⸗
ben / geſteden muͤſſen / daß in denen Lan⸗

den / wo wenig Scheid⸗Muntz iſt / noth⸗

wendig Prob⸗Geld ſey. Aber als ohnge⸗

faͤhr in Anno 1694 . der Thaler auff 170 .

Kreutzer erhoͤhet / und darbey erlaubet wor⸗

den / daß jeder Stand / ſo in mehr beruhr⸗
ten dreyen Creyſen das Muͤntz⸗Recht hat /
und nach Proportion der Thaler / die er aus⸗

präͤgen laſſe / auch eine Quantitaͤt Scheid⸗

Muͤntzen fertigen doͤrffe/ hat man wohl ſa⸗

gen moͤgen / was die Thaler anbelangt / ap⸗

parent rari montes in gurgite vaſto , dagegen

iſt auch von geringen Staͤnden eine unge⸗

heure Menge Land⸗Muntzen in vierzehen⸗
erley Sorten hervorgebrochen / und die Orte

in ſpecie Nürnberg / wo man gute Anzahl

Thaler ausgemuntzet hat / in ungeheuren
Schaden geſetzet worden / dann man hat ſol⸗

che gegen Land⸗Muͤntze gleich wieder hin⸗

weg gewechſelt / ja was geſtern ausgepraͤ⸗
get / Morgen wieder in den Diegel geworf .

fen / darzu die Juden rechtſchaffen geholf⸗

fen / welche noch immer nicht gnugſam ein⸗

geſchrenckt zu ſeyn ſcheinen / ihre diebiſche

Haͤnde in das Muͤntz Weſen zu ſtecken /

und gar falſche 5. Kreutzer Stuck auszumun⸗

tzen / derer man ſonderlich unterm Wuͤrten⸗

bergiſchen Gepraͤg viele gefunden hat / wann

man nicht hencket / koͤpffet / und rathbre⸗

chet / alle ſo einigen Unterſchleift an Juden
oder Chriſten / ſo wider die Muͤntz⸗Ord⸗

nungen / das geringſte thun / ſo wird die⸗

ſes Elends kein Ende werden : Aber es man⸗

gelt an Einigkeit und Handhabung der Creyß

Müntz⸗Schluͤſſe / welche die Schließende

ſelbſt nicht in allen und allezeit accurat halten /
andere aber ſo nicht zu Muͤntz⸗Conventen ab⸗

zuordnen / haben ſich an dergleichen Schluſſe
allemahl nicht kehren wollen .

Auch bey dieſem Muͤntz Convent muſte
ohne Streit nicht abgehen / welcher des

—

ſerlichen Adminiftraion abgeſchickten Geſand⸗
ten / ſich ereignete / da jener dieſem nicht/ wie

doch ſonſt geſchehen / weichen wolte /
mit dem Anziehen / daß der Churfurſt in die

Acht erklaͤhret / und der von Bayern verhan⸗
dene Geſandte / nicht als ein Churfuͤrſt an ,

Rr 2 zuſchen,“

1709 ,

Rang⸗

Ranas und Vorfitzes halber / zwiſchen dem burg 180
Saltzburgiſchen und Bayeriſchen von Kay⸗Bapern
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1709 . züſehen / ſondern nur als ein Fuͤrſt zu tra⸗

ctiren / folglich dem Saltzburgiſchen nach⸗
zugehen ſchuldig ſey. Beyde ſchckten anihre
Principalen um VerhaltungsBefehl / und

wurde dem Saltzburgiſchen ſelbiger des In,
halts zugeſchickt : Er ſolle ſich bey ſeinem

Vorgangs⸗ Recht mainterniren / und dem

Bayeriſchen nichts einraumen / der ſchon laͤn⸗
90 auff Ordre zu warten hatte / weil ſie von

Wien herkommen muſte / indeſſen hielten ſich
hiermit die Deliberationes auff . Da ſie ein⸗

gieng / verlautete von ihrem Innhalt ſo viel /
daß die Bayeriſche Geſandſchafft / allerhand

ſionen enthalten / und ihr Votum in denen

zu uͤberlegenden Puncten ſchrifftlich einſchi⸗
cken ſolte . Die Sache kam demnach zu einem
Ende und zwar

Ad deliberandum priwum / iſt der

Schluß dahin ausgefallen / daß es aller aus⸗

ländiſchen Scheid ⸗Muüntzen/ wie ingleſchen
derj nigen huben / ſo in denen correſpon -

direnden loͤblichen dreyen Creyſen auff Hecken⸗
oder ſonſt neuen unberechtigten Muͤntz⸗Staͤt⸗
ten ausgepraͤget worden / bey der in dem

letztern Regenſpurger Muͤntz Keceſs enthal ,
tenen und nachgehends von Seiten der

beyden loͤblichen Fraͤnck⸗ und Schwäbiſchen⸗
Creyſen wiederhohlten Verordnung aller⸗

dings zu laſſen / mithin ſaͤmbtliche fuͤr ver⸗
ruffen und unpaßirlich / auch gar fuͤr confi⸗
ſcabel zu achten ſeyn / in denen correlpon -
direnden dreyen Creyſen ſelbſten hingegen / zu
Verhuͤtung ſchaͤdlicher Multiplication , biß
ad caſum neceſſitatis & indigentiæ , in wel⸗

chem Fall jedoch auch nicht anderſt / als im

erſt gedachten Regenſpurgiſchen letztern
Muͤntz⸗Abſchiede vorgeſchrieben iſt / zu ver⸗

fahren waͤre ) gaͤntzlich verbotten ſeyn / und

im uͤbrigen es / ſo viel die Annahm des

Quanti in Zahlung von dergleichen Scheid⸗
Müntzen betrifft / bey ſder ehevorigen Di⸗

ſpoſition ſein ungeaͤndertes Verbleiben ha⸗
ben foll ; Damit nun jedermann deſto gruͤnd⸗
licher berichtet ſeyn moͤge / was ſo wohl an

Scheid⸗Muͤntzen als an groben Sorten
fur gaͤng⸗und gebig zu halten / und wie
hoch ſich deren Valuta belauffe ; So hat
man die ehevorige Specification vom Anno
1705 . zu verneuern / fuͤr raͤthlich gefunden ;
und weilen

Ad delibetandum ſecundum die Reichs⸗
und Muͤntz⸗Conſtitutiones , ſonderlich de

Anno 1559 . 1667 . 1676 . 1680 . 1693 . und

1694 . nebſt mehr andern genugſam an Hand
geben / was fuͤr Mittel gegen die durch das

geringhaltige Ausmuͤntzen damnificirende
Staͤnde gebraucht werden koͤnnen ; als wird
in ſo weit die Beſchaͤdigung gruͤndlich erwie⸗

ſen und genugſam dargethan werden / wo⸗

von her dergleichen Damnificationes flieſſen /

im noͤthigen Fall / ſich auff der correſpondi -
renden loͤblichen Creyſen Alliltertz und nach⸗

laſſen könne . Bey dem

hete Reichs⸗Thaler wiederum auff den alten
Weitlaͤufftigkeiten zu vermeyden / ſich der Sel .

tzer heruntergeſetzet / und andere ſo Gold⸗ als

und wie hoch dieſelbe ſich zu belauffen deren—

nuͤtzlich annoch ſich zu bedienen / einem jeden 3N

dergeſtalt freygeſtellet word / daß er / oder dieſelbe

drücklichen Befoͤrderung / in alle Wege ver⸗

Deliberando tertio & quarto hat man
zwar abermahlen allerſeits / wie nuͤtzlich und
vortraͤglich es ſeyn wuͤrde / wann der euffer⸗
lich proviſionaliter auff 110 . Kreutzer erhoͤ⸗

Reichs Satzungs maßigen der 90 . Kreu⸗

Silber⸗ Muͤntzen darnach reguliret werden
koͤnten / wohl begriffen / auff reiffliche U⸗
berlegung / und erwogene Umbſtaͤnde aber /
bey zumahlen nach anhaltenden koſtbahren
Reichs⸗Krieg und da man der hoͤchſt⸗noͤthi⸗
gen Uniformität im Reich noch am allerwe⸗
nigſten verſichert iſt / ſothanen ſchweren Stein
von Seiten dieſer correſpondirenden loͤbli⸗
chen dreyen Creyſen ohne in unverſchmertz
lichen Schaden und Einbuß einzurinnen /
und / bey ſo hoch angeſtiegenen Silber⸗
Kauff / von dem Surrogato , und allen gro⸗
ben Sorten / da bevorab mit neuer Ausmün⸗
tung nicht fort zu kommen / gleichſam auff
einmahl deſtituiret zu werden / allein zu he⸗
ben / faſt ſuͤr unmüglich ermeſſen z und da⸗

hero es bey dem bißherigen Cours , wie be⸗
reits ad Deliberandum J. gedacht / ohne wei⸗
kere Alernation zu laſſen reſolviret / anbey
jedoch / ſo wohl Ihro Kayſerlichen Maje
ſtaͤt / als dem geſambten hoch - anſehnlichen
Reichs⸗Convent zu Regenſpurg / wie auch
Ihro Churfuͤrſtliche Gnaden zu Mayntz /
dann imgleichen des Koͤniges Auguſti Ma⸗
jeſtaͤt als Churfuͤrſten in Sachſen / und de
nen in unterm Crayſen in Muͤntz⸗ Sachen
glechſam correſpondirenden fuͤr jetzo zu
Franckfurt durch ihre Gevollmächtigte Ra

ſen ; dannenhero dieſelbe relpective gllergnä⸗

the und Abgeſandte verſammleten fuͤnff
Berrn Staͤnden / eins weilen præparatorie
ausfuͤhrliche Vorſtell , und Anſuchung ge⸗
than / daß man doch einmahl / wann dem

zerruͤtt ' ten Muͤntz⸗Weſen wiederum empor⸗/
der vorwaltenden Theurung aller Waaren ab⸗

geholffen / und die herrſchafftliche Gefaͤlle/
Beſtallungen und anders / wiederum aufff
ihren alten Fuß gebracht werden ſollen / ſich
darzu nothdringlich werde entſchlieſſen muͤſ⸗

digſt / gnaͤdigſt und ſorgfaͤltig dahin zu retle⸗

ctiren geruhen und belieben moͤchten/ daß/
beh eintrettenden lieben Frieden / einhelligen
Schluß daruͤber im Reich gefaſſet / und vor

allen die oberwehnte Uoilormitet etablirt werde ;
wie ſonſten
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Id ddlibcrandum ſcxtum & ſcptimum die abgefaſten Schluſſes gelaſſen / und

abzuſtellen / und welcher Geſtalten gegen die

darbey zu Schulden kommende Leut / vornehm⸗

lichen aber gegen die Stahl⸗ und Eiſenſchnei⸗

der / auch Wardein⸗und Muͤntz⸗Meiſtere /

warum ſie mit Schmeltzen / Granaliren /
Saigern / und dergleichen / wieder die ehvo⸗

rigen Berodnungen und gethane Anweiſung /
gehandelt / mithin zu Ausfuͤhrung des vor⸗

handenen Silbers und der groben Sorten

Anlaß und Befoͤrderung gegeben haͤtten / zu

verfahren ſeye ? iſt gleichfals aus deren letz⸗

tern Augſpurgiſch ⸗und Regenſpurgiſchen
Muͤntz ⸗Keceſſen de Annis 1700 . 1705 . und

mehr andern vorhergaͤngigen genugſam be⸗

kandt : Und obwohlen auff jemanden in par⸗

ticulari , welcher dagegen gehandelthaͤtte / der⸗

mahlen noch keine Anzeige geſchehen / ſo hat

man doch / was hiebevor derentwillen verab⸗

redet worden / fuͤr die kuͤnfftige Zeit / folgen⸗

der Maßen hiermit wiederhohlen wollen / daß

nehmlichen durch Creyß⸗Ausſchreib Aembtliche

Executiones die da und dort wahrnehmende

Hecken⸗Muͤntz , Statte übern Hauffen ge⸗

worffen / die Staͤmpel zerſchlagen / die Be⸗

diente ehrloß gemachet und beſtraffet / dann

der Stand ſelbſten durch tilcaliſche Procelle

am Kayſerlichen Hofe angegriffen / die Er⸗

ſetzung des Schadens vom ſelbigen begehrt /
und die darauff oder auff den unberechtig⸗

ſten / auch unzulaͤßiger Weiß verpachteten /
oder ſonſt verbottenen Muͤntz⸗Staͤtten / aus⸗

gepraͤgte Sorten indiſtinctim verruffen / ſon⸗

derheitlichen auch die Stahl « Schneider /

Schloſſer / Schmiedt / und dergleichen Hand⸗

wercks⸗Leute / welche Stoͤcke und Inſtrumen⸗

ta auff die MuͤntzStaͤtte verfertigen / wohl

in Acht genommen / und von jedes Orts

Obrigkeit verpflichtet / auch ſonſten niemand /
der nicht mit ſo thanen Obrigkeitlichen Jura -
ment belegt / bey ſolcher Arbkit gedultet / und
keinem Schloſſer oder Schmiedt /sdenen ver⸗

oflichteten Wahl⸗Schneidern / bey Straff
des Meinehds / und Verluſt ſeiner Redlich⸗
keit / er habe dann vom Muͤntz⸗S tand eine

ſchrifftliche Anweiß vorzuzeigen / etwas ſol⸗
ches am Eiſenwerck zu machen/ geſtattet / und

es im uͤbrigen / damit das ſchaͤdliche Muͤntz⸗

Auswechſein / auch das Verfuͤhren der gu⸗

ten groben Sorten unterbleiben / dann fer⸗

ler in Schmeltzen / Muͤntzbrechen / und

dergleichen / keine Gefaͤhrde paßiren / auch

denen Dratziehern / Gold⸗ und Silberſchlaͤ⸗

gern Poſamentirern und anderen dem Luxui

dienenden Leuten Einhalt geſchehen moͤchte/
bey dem buchſtaͤblichen Innhalt des

Ad Deliberandum quintum in mehrerwehn⸗
tem letztern Regenſpurger Muͤntz⸗Receſs wohl
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twa noch vorhandene Hecken⸗Muͤntz Staͤtte feſt gehalten werden ſolle ꝛe.

Von dem alſo abgeſchloſſenen gab man

auch dem Reichs ⸗Convent Nachricht / mit

Bitte / daß / wenigſtens beym Friedens⸗

5

darübe : 1709 .

Alls Relch
geſchtieben
wegen Re⸗
ducttön des

Schluß / der Reichs⸗Thaler auf 50 . Kreu⸗Heichs⸗

tzet kommen / und dißfals eine Gleichheit zwi⸗

ſchem Reich / Holland und Schweitz befoͤr⸗
dert werden moͤchte / der Antrag war dieſer :

Euer Hochwurden Exeellentz und unſern hoch⸗

geehrtiſt⸗ auch geehrten Herrn /wird auſſer

Zweiffel annoch zuruck errinnerlich behwoh . ⸗

nen / was maßen man ſchon dorthin in Anno

1 %nr bey dem zu Regenſpurg gehaltenen
Muͤntz⸗Probations - Convent / von Seiten

der im Muͤntz⸗ Weſen correſpondirenden lob⸗

lichen dreyen Creyſen / Francken / Bayern /
und Schwaben den euſerlich ad 12 , Gulden

Reichs Schrot⸗ und Kornmaͤßigen Thaler /
gus denen in dem damahlig errichteten Recels

ausfuhrlich enthaltenen Urſachen / gerne wieder⸗

um auff 30 . Kreutzer Rheiniſch herunter ge⸗

ſetzet haͤtte / endlich aber doch ſothanes Vor⸗

haͤben biß auff andere Zeit / weilen man iu⸗

mahlen / ob die uͤbrige loͤbliche Reichs Crey⸗

ſe / welches doch darzu hauptſaͤchlich erfordert

wird / ſich auch contormiren / und auff glei⸗

che Art verfahren wurden ? nicht verſichert waͤ⸗

re / habe verſchieben und ausgeſtellt ſeyn laſ⸗

ſen muſſen : Es iſt auch bey jetzo allhiet in

des heiligen Reichs⸗Stadt Nurnberg / an⸗

derweit erfolgtem Muntz⸗Probations - Tag

dieſe Materie wieder auffs Tapis komtnen /

ohne daß man / wie nuͤtzlich/ gut und vortraͤglich
es ſonſten auch waͤre/ darinnen weitets als vor⸗

hero / der ehedem im Weg gelegenen und lie⸗

genden Hinternuͤſſen halber / hat progrediren
koͤnnen; Gleichwie aber nicht zu zweiffeln / Eu.

Hochwuͤrden Excellentz / und unſere hochge ,

ehrtiſte auch hochgeehrte Hetrn werden nebſt

dero allerſeitigem hoͤchſten und hohen Herren

Principalen , Obern und Committenten bereits

reifflich erwogen haben / oder noch zu erwe⸗

gen belieben / was dem gemeinen Weſen im

Handel und Wandel und zwar ſonderlich
den Herrſchafften / Stifftungen darinnen und

mehr andern und dardurch die Gefalle und

Beſtallungen wieder auff den alten Fuß brin⸗

gen / und zugleich der angeſtiegenen Theu⸗
rung aller Waaren abzuhelffen / an gemelder
Keduction gelegen ſeye / und daß man doch

uͤber kurtz oder lang ſich darzu nothwendig zu

entſchließen haben / und es alsdann zu for⸗

derſt um die Refortmitat im Reich zu thun ſeyn
werde .

Als finden twir uns gemeßen inttruirt hie⸗
mit angelegentlichſt zu erſuchen „ auff ſo⸗

thane Unitormitdt in Zeiten bedacht zu ſeyn /

und vorerwehnte dero hoͤchſte und hohe Heren

Principalos , Obern und Committenten der⸗

—8 —
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Wegen Aln⸗
mahlung
alter Bilder
groß Streit
in Aug⸗
ſpurg

Erzehlung
darvon

fentlich eintrettenden lieben Frieden geſambter
Hand zur Sach gethan / und die von dem

glorwuͤrdigſten Kayſern und Vor⸗Eltern heil⸗
ſame und wohl ausgeſonnene Reichs⸗Muͤntz⸗
Ordnung / wiederum in ihren alten Stand
und Gang gebracht werden koͤnne / gleichwie
auch / unſerm Ermeſſen nach/ zu beſſern Trieb
und Fortgang der Commericen , ſehr dienlich
ſeyn doͤrffte / wann mit denen dem Reich nechſt
graͤntzenden Hochmoͤgenden Herrn General⸗
Staaten der vereinigten Niederlanden / und zu

den loͤblichen Schweitzer Eantons / wie der

ſeyn doͤrffte/ zu communicirtn das Belieben

genommen werden wolte ; Als ſtellen wir zu
Euer Hochwuͤrden Excellentz und unſern hoch⸗
geehrtigſt guch geehrten Herrn ohnſchweren
Erwegung / wann und wo ſothane Communi -

cation am fuͤglichſten geſchehen koͤnne?

Wie aus Kleinigkeiten ein groſſes We⸗
ſen gemachet werden koͤnne wenn die Ge⸗

muͤther einander zuwider / ſonderlich aus

Urſach / oder / unter dem Vorwand der Reli⸗

gion / legte ſich dieſes Jahr in Augſpurg dar /

da der Abt zu St . Ulrich und Afra ein maͤch⸗
lig Lermen machte / als der Evangeliſche Kirch⸗
Pfleger am Giebel der Ihnen ohnſtreitig ge⸗

hoͤrigen Kirche die Bilder dieſer Heiligen bey
vorgenommener Aende und Beſſerung deſſel⸗
bigen / nicht wieder anmahlen ließen / wie fol⸗
gende von ihnen kund gemachte Facti Species
beſaget .

Nachdem von E. Wohl ⸗loͤblichen Magi⸗
ſtrat allhier denen Augſpurgiſchen Contellions -

Verwandten das Predigt⸗Hauß bey St .
Ulrich von mehr als anderthalb hundert Jah⸗
ren zu ihrem Religions⸗ Exercitio eingegeben
worden / haben die Herrn Praͤlaten des Ul⸗

richaniſchen GOttes⸗Hauſes mehrmahlen ei⸗

nige Gerechtſame daran geſucht / ja das Ei⸗

genthum ſelber daruͤber zu haben vorgegeben
und prætendirtt ; Geſtalten ſich dann Herr
Johann Abt zu St . Ultich und Afrd Anno

1609 . wegen der daran gemahlten Patronen
und des GOttes⸗Hauß Wapen deſſen zu

prævaliren angemaſt / und bey E. Wohl⸗
loͤblichen geheimen Rath klagend angebracht /
daß ſich die damahlige Zech⸗Pflegere ohne ſei —
nen Willen zu bauen / und das Bildnuͤß St .
Afrä durch Einlegung zweyer Schlaͤuderen
nehrentheils zu dekormiren / und auszuloͤ⸗
ſchen unterſtanden haͤtten / mit beygefuͤgter
Bitte / die Zech ⸗Pflegere zu Reſtituirung be⸗

ſagter Bildnuͤß Obrigkeitlich anzuhalten .
Gleichwie nun aber die Zech⸗Pflegere das

jenige / was an dem St . Aftaͤ Bildnuͤß ver⸗

derbt worden / durante Proceſſu , freywillig und

16² BHBeſchreibung
17ο geſtalt diſponiren zuhelffen / damit bey dem hof⸗

gerechte Reichs⸗Thaler ſelbiger Orthen ohne
Schaden und Einbuß gangbahr zu machen

FraͤnckiſchSchwaͤbiſche. Geſch.
Acten kundiger Maßen mit der ausdruͤcklichen ,

Conteſtation ergantzen laſſen / daß ſolches mit

nichten auff Begehren des Herrn Pralaten /

oder ihme das geringſte dardurch einzuraͤu⸗
men ; ſondern / um allen euſſerlichen Ubel⸗
ſtand am Kirchen⸗Gebaͤu zu vermeiden / und

weilen die Pfarr⸗Zech auch den Nahmen von
St . Ulrich und Afraͤ habe / geſchehe ; alſo ha⸗
ben ſie das uͤbrige Geſuch des Herrn Prala⸗
ten hingegen dergeſtalt entkraͤfftet / daß auff

die beyderſeits gewechſelte vier Haupt Schriff⸗
ten bey wohl ermeldtem geheimen Rath den
28 . Martii Anno 1610 . decretiret worben :

Man wiſſe denen Zech⸗Pflegern zu Aug
ſpurg des NB . ſtrittigen Predigt⸗Haußes / Frey⸗
und Kirch⸗Hofs / aller heiligen Capell / Praͤ⸗

dicanten⸗Hauß / und NB . S. Afræ Bildnuͤß
an ſolchem Predigt⸗Hauß uͤber ihren Bericht

außer ordentlichen Rechtens vor Eu. Erbſtadt⸗

Gericht allhier nach der Zeit nichts auffzule⸗
gen .

Geſtalten man denn auch von Seiten des

GOttes⸗Hauß hierbey acquieſcirt / und die

Sach in Grdinario weiter nicht proſequirt / biß
Anno 1629 . tempore Reformationis die Ev⸗

angeliſche Geiſtliche entlaſſen / und die Kir⸗

che denen Catholiſchen / mithin auch dieſes

Predigt⸗Hauß dem Herrn Praͤlaten Auctoritate

Cæſarea eingeraumet worden .

Ob nun aber ſolches gleich auf den Anno

1648 . erfolgten Friedens ⸗DSchluß denen

Augſpurgiſchen Conteſſions - Verwandten /
vermog des hieſigen Friedens Executions -

Receſſes &c . wiederum in den Stand reſti

tuiret worden / gleichwie ſie es Anno 1624 .

ac ante tempora Reformationis ac Deſtitutio

nis jederzeit innen gehabt / das iſt / ohne

Dependentz von dem Herrn Praͤlaten und des

Gottes⸗Hauß / auſſer des ihme allein vorbehalte⸗
nen / von einiger Zeit hero aber auch zu andern
Actibus eccleſiaſticis & profanis mißbrauchten
Durchgangs in die St . Jacobs Capell zur

Weyhung des Tauffs / ſolchemnach aber

am Tag iſt / daß demſelben und deſſen Præ⸗

latur oder Religons⸗Verwandten keine wei⸗

tere Compoſſeſſion , wir geſchweigen ein Conu⸗

ſus oder Coexercitium Religionis inner - oder

auch auſſerhalb beſagten Predigt / Hauſes bey
denen vorhin angemahlet geweſenen / durch die

Laͤnge der Zeit und des Gewitters aber Theils

und delirten heiligen Bildnuͤſſen / gleichwie
er ſich nunmehro anmaſſet / zukomme ; Er

Herr Praͤlat auch / nachdeme juxta Inſtrumen⸗

tum pacis cura Templorum ſuorum cuique in⸗

tegra reſervirtt worden / denen Evangeli⸗
ſchen weder einzureden / noch Maaß oder Form /
wie ſie ihre Kirche repariren / mahlen / und

gaͤntzlich/ Theils aber meiſtens abgewaſchenen

—
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1709. zu ihrem GOttes ⸗Dienſt accommodixen

ſollen / zugeben habe : Geſtalten dann ſeine
Anteceſſores die Zeit / das Petitorium anzu⸗
fahen / nachdem ſie Anno 16 10 . in Sum -

mario verluſtiget / und ad Ordinarium oder

an Ew . Etb⸗ Stadt⸗ Gericht verwieſen /
bon ihnen aber acquieſcirt worden / laͤng⸗
ſtens verſaͤumt / zugeſchweigen / daß ihme
nunmehro ob reſtitütionem factam , ex

te gravaminum , vi Inſtrumenti pacis Olna -

bruggenſis, die Exceptio litis finitæ an dem

Wege ſtehet ; So hat ſich jedennoch deſſen
allen ungeachtet / begeben / daß, / als die

dermahlige Kirchen oder Zech⸗Pflegere der

Evangel . S . Ulrichs⸗Kirchen dem Herrn
Prälaten zu S . Ulrich Nachbarſchafft hal⸗
ber / der hieſigen herkommlichen Bau⸗Ord⸗
nung gemaͤß/ notificiret / was Geſtalten ſie
den baufaͤlligen Kirchen ⸗Schieſſer oder

das aͤuſſere Frontiſpicium ermeldter Kirchen

abtragen / und repariren zu laſſen bemuͤßi⸗

get / und den Kirchen Reparations Bau /
erheiſchender Nothdurfft nach/ zu fuͤhren Vor⸗
habens waͤren / der Herr Prälat ihnen in

ſchrifftlicher Antwort bedeuten laſſen : Man

moͤge zwar den ruinolen Schieſſer abtragen /
iedoch ſolle er wiederum in der Form / wie

er zuvor geweſt / aufgefuͤhret / auch die

Bildniß unſerer lieben Frauen / und des

Reichs ⸗GoOttes ⸗Hauß Patronen des

Herrn Ulrichs und der S . Afra wieder /

( gleichwie zuvor ) mit beſtändigen guten

Farben auf den neuen Wurff gemahlt / und

das Thuͤrnlein mit Holtz / wie es der⸗

mahlen ſeye / hinwiederum auf dem Fuͤrſt

hinein / zumahlen der Stein / worinnen die

Jahrzahl de Anno 1458 . gehauen / wiede⸗

rum in den Schieſſer unter das Ziffer⸗
Blat geſetzt/ auch all jedes Gebaͤu in dem

Stand , wie es den 1. Januarii Anno

1624 . geweſt / und noch vor Augen ſteht /

aufgefuͤhret werden ; Alſo daß ſolchemnach

die Herrn Ober ⸗Kirchen⸗ Pflegere Aug .
Conf . als ihnen von ermeldten Großpflegern

dieſe des Herrn Praͤlaten ſo genante Nach⸗
barliche Reſolution hinterbracht worden / um

ſo vielmehr vor noͤthig erachtet haben / mit

dem Herrn Praͤlaten ſelber daruͤber zu con⸗

feriren ; indem man ſich von demſelben /
wie gedacht / in dem Bauen / Evangel .
Theils / keine Maß vorzuſchreiben laſſen
hat .

Es ſeyn aber die zu den dreyen unter⸗

ſchiedlichenmahlen deßhalben gehaltene Confe⸗

rentzien fruchtloß abgelauffen : indeme der

Herr Praͤlat/ unter dem vorgeſchuͤtzten Cultu

imaginum , und der dahero deliderirten An⸗

HBau
bey dieſer Kirchen Gerechtſame zubehaupte

capi -

TWappen / die von ſeinen Vorfahrern

ſuchte / und auf der vorigen Kelolution ver⸗

harrete / mithin auch / daß man den Bau

vorgeſchriebener Maſſen fuͤhren wolle / einen
Revers begehrte : Da man Evangel. Theils
dargegen ſolches aus bereits beygebrachten
Urſachen / und ſonderlich auch wegen abſo -

luter Freyheit der Religion / und der 8552
rie erfolgten Reſtitution ex Capite Gravami -

num in der Kirchen und deren Appertinen -
tzien / nicht eingehen koͤnte/ zugeſchweigen /
daß ihnen Evangel . Glaubens ⸗Genoſſen/
durch die begehrte Anmahlung der Bilder /
den Cultum Imaginum der Cathol . zubefoͤr⸗
dern / keineswegs angemuthet werden mag⸗

Beh welcher Beſchaffenheit man dann
von Seiten der Ober „ Kirchen ⸗ Pfleg
Aug. Confeſſ . mit dem Keparations - Bau

der Kirchen den Anfang zumachen in Got !

tes Nahmen relolvirt / und zu dieſem En⸗

de den 13 . Martii nechſthin / welcher Ge⸗

ſtalten man zu Bauen geſinnet ſeye / einem

loblichen geſchwornen Amt allhier anzeigen /
nicht weniger auch den Herrn Prälaten
bey St . Ulrich Nachbaeſchafft halber / wir

allhier durchgehends gebräuchlich / hierzu
invitiren laſſen : Es hat aber derſelbe gleich

guf die von dem geſchwornen Amt beſche⸗
hene Propoſition , durch ſeinen Herrn Cantz,
ler wieder den vorhabenden VBau coram

Norario & teſtibus proteſtirt . Dagegen
wurde Evangel . Theils in continenti repro⸗

teſtirt / und nach dem der angegebene Bau
von einem geſchwornen Amt Cathol . und

Evangeliſcher Seits approbirt /und daß
er der hieſigen Bau⸗Ordnung gemaͤß ſeye
ausgeſprochen worden / zu dem Bauen der

Anfang gemacht / bis anhero auch damit
continuirt / der von dem Herrn Praͤlaten
coram Notario & teſtibus wiederhohlten Pro⸗

teſtation , und vermeinten N . O. Nuntiation

abet eine abermahlige Reproteſtation oppo -
niret .

Der Herr Praͤlat brachte die Sach hier⸗
auff unter Afliſtentz der Hochfürſtl . Aug⸗
ſpurgiſchen Herrn Praͤſidenten / Cantzler /
und geheimen Raͤthen den z. und 6. April
bey einem wohl loͤblichen Magiſtrat allhier
an / beſchwerte ſich und verlangte / daß wei⸗
len man ab Seiten der Ober⸗Kirchen⸗Pfleg /
nicht geſinnet ſey / juxta Starum primi Janu -
arii Anno 1624 . den vorhabenden Kirchen⸗
Bau zufuͤhren/ zugeſchweigen die Bildnuͤſ⸗
ſen unſerer lieben Frauen wie auch St . Ul⸗

richs und St . Afrd ſamt des Reichs⸗GOt⸗
tes⸗Hauß Iaſignibus , und den Stein unter

dem Ziffer⸗Blat / worauff die FJahrzahl /
mahlung der Bilder , und des G0ttes⸗ als dieſer Schieſſer das erſtemahl auffgefuͤh⸗

88 2 ret



1709 .

—— — —

164
ret worden de Annd 1458 . eingehauen / ( wie

ſie Theils noch vor Augen ſtehen und primo

Januarii Anno 1624 . laut vorhandenen Ab⸗

riſſes geweſen / ) auf ſolchen neu aufzufuͤh⸗
ren habenden Schie ſſer wieder hinmahlen und

einſetzen zulaſſen ) ſolcher Geſtalten aber ihn
und die ſaͤmtlichen Roͤmiſch ⸗Catholiſche

Pfarrkinder in ihren althergebrachten Gerecht⸗
ſammen und cultu imaginum ſanctarum con -

tra pacem religioſam fuͤrſetzlich zu turbiren
ſuche ; deroſelben die Obrigkeitliche Inhibi⸗

tion uneinſtellig gethan werden moͤchte / daß

ſie ſolchen Neu⸗ Bau ſo lang einſtellen ſol⸗
len / bis man vor allem die verlangte Reverlales

wegen Anmahlung der Anno 1624 . daran ge⸗

weſten Inſignium , und noch daran ſtehenden
Bildnuͤſſen / nicht weniger wegen Einſetzung
des Jahrzahlen Steins / auch in Summa ,
daß ſie ſolches Gebaͤu / Friedens ⸗Schluß

mäßig / und ohne ſein und des GOttes⸗

Hauſes geringſten Præjuditz fuͤhren moͤge/ ih⸗
me ausgefertigt und zugeſtellt haben wer ,

de .

Die Herrn Ober⸗Kirchen - Pfleger Aug .
Confeſſ . ubergaben dargegen unter dem 1rten

April auf dieſe ihnen communicirte drey Be⸗

ſchwerungs⸗ Schreiben excipiendo ihren ge⸗

horſammen Bericht / contradicirten die von

Herrn Praͤlaten bey der Evangeliſchen St⸗

Ulrichs⸗Kirch prætendirte Gerechtſame / und

bezogen ſich firmiter auff die Reſtitutionem
in Puncto Religionis und derſelben Juriumm ;

auch ratione dieſes Kirchen⸗Gebaͤues in ſpe⸗
cie , mithin auch ex ſuperfluo , auf die ſchon

Anno 1609 . & ſeq, zwiſchen dem damahligen

Herrn Prälaten / und denen Evangel . Zech⸗

Pflegeren verhandelte Acta und das bey einem

wohl loͤblichen geheimen Rath / den 23 .

Martii 1610 . daruͤber ergangene Decretum ,

als woraus zuerſehen waͤre / daß / als man

von Seiten des Ulrichaniſchen GOttes⸗Hauſes

ſchon 1609 . und alſo bereits vor 100 . Jah⸗
ren das Eigenthum der Evangeliſchen Kirchen
allhier / wegen der daran geſtandenen Patro⸗
nen prætendiret / und die Sache bey wohl⸗
ermeldtem damahlen aus Cathol . Herren biß
an einen beſtandenen geheimen Rath klag⸗
bar angebracht ; Die damahlige Zech⸗Pflege⸗
re gruͤndlich dargegen vorgeſtellet / daß dieſes
Predig⸗Hauß von ſeinem Platz / ſo Anfangs
ein Gret , oder Kauffhauß / und gegen der

Gaſſen offen geweſen / auch mit dem von ei⸗

ner gantzen Pfarr⸗Menge zuſammen geſam⸗
leten Gut auff gemeiner Stadt eigenthuͤmli⸗

ſchen Grund und Boden im Jahr 1457 . er⸗

bauet / und allzeit auf gemeiner Zech⸗Unko⸗
ſten repatirt worden / ſolchemnach aber zu
dem Kloſter um ſo viel weniger gehoͤrig ſehe;

Beſchreibuing Franckiſch⸗SchwabſſcheZeſch⸗ —
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indeme gleich an der Haupt Kirchen .
Mauer gemeiner Stadt Pyr oder Inſignia
ſtehen / ſolcher Geſtalten aber / was dem Kio⸗
ſter und gemeiner Stadtgehoͤrig / leparirt wer⸗
de : wie denn auch auf die vier gewechſelte
Haupt⸗Schrifften den 23 . Martii 1610 .
oben angefuͤhrtes / Decretum ergangen / von
dem Herrn Pralaten aber darbeh acquieſcirt /
und in Ordinario weiter nichts angebracht
kworden: Geſtalten dann auch die Augſpur⸗
giſchen Conteſſions - Verwandte nach erfolg⸗
tem Friedens Schluß die bolleslion des

Predig⸗Haußes bey St . Ulrich / cum Per -

tinentiis , wie ſie ſolche Anno 162 4 . gehabt/
dem Iaſtrumento Pacis und hieſigem Frie⸗
dens ⸗Executions Receſſ gemaß / wircklich
apprehendirt / und ohne einige Dependentz
von dem Herrn Prälaten / auſſer des ihme
reſetwirten Durchgangs in die St . Facobs⸗
Capell / bißhero inn gehabt / alſo / Daß ſol⸗
chemnach / und weilen der vorhabende Bau
im übrigen der hieſigen Bau⸗Ordnung
nicht zuwieder / die dargegen wieder rechtli⸗
che und nichtige Proteſtationes & N. O.

Nuntiationos nichtzu attendiren ſeyenz

Zumahlen (t . ) der Hert Präͤlat per De⸗

ducta zu offtbeſagter Kirchen Grund⸗und
Boden kein Jus habe / demſelben auch ver⸗

moͤg hieſigen Friedens ⸗Executions Re -

ceſſes der Durchgang in die St . Igcobs⸗
Capell allein NB . zu Weyhung des Taufs
vorbehalten worden ſeye .

Arceri autem à denuntiatione illum ,
qui nullum jus inde habet , vel etiam

de quo aperte v. gr . ex re judicata
conſtat , jus non habere , ita ut , non ob -

ſtante ea , in ædificatione pergere liceat ,

idque multomagis , ſi opera , prour in ca -

ſu præſenti , ejusmodi ſint , quibus mora

peticulum aliquod allatuta eſt .

P. I. 5. . 1I . 1z . & 13 . J . de N. O.
N . Struv . in S. J. C . Exerc . 39 . 9 . f .
& 1I . & ibid . Petrus Mullerus .

Wie dann derſelbe auch ( zweytens ) die

Ober ⸗Kirchen⸗Pflegere nicht obligiren
koͤnne / die bey Abtragung des Kirchen⸗
Schieſſers faſt gaͤntzlich ausgeloͤſcht geweſte
Patronen des Ulrichaniſchen Gottes⸗Hauſes
nebſt der nicht / wie vorgegeben wird / auff
einen abſonderlichen Stein eingehauen /

ſondern nur auft den Wurff gezeichnet ge⸗
weſten Jahrzahl de Anno 1458 . wieder hin⸗
mahlen zulaſſen / und die Sach in den ge⸗
meinen Stand zufetzen/ wie ſolche den rten

Januarii 1624 . geweſen / licet enim Termi -

nus

*
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nus àAquo ſit prima Januatii Anni 1624 . non

tamen hunc Terminum ad obvia quæque ac -

comodandum eſſe , ita ut v . gr . Eccleſia 1. Jan .
1624 . forté deformis , talis & hodie manere

debeat .

Guil . Ignat . Schuz in manuali pacifico
Quæſt . X.

Und ſolches ( 3. ) um ſo viel weniger : die⸗

weilen durch dieſe prætendirte / und prætex⸗

tirte Anmahlung der Bildnuͤſſen der Herr

Praͤlat wieder das Decretum Sen . Secr . de

Anno 1610 . und die denen Augſpurgiſchen
Confesſions Verwandten darauf per

Inſtru -

mentum pacis Oſnabruggenſis eingeraumte
Poſſesſion , ein Recht uͤber die Eangeliſchen
auff allhieſiger Stadt Grund und Boden

ſtehende St . Ulrichs⸗Kirch nicht ſo wohl

ihnen Augſpurgiſchen Contesſions - Verwand⸗
ten / als geſamter Stadt zum Schaden ſu⸗
che : Die Cathol . Rellgions⸗Verwandte aber

( 4 an dem cultu imaginum hierdurch eben ſo
wenig gehindert worden / als ſolches geſagt
werden koͤnne/ wann zum Exempel ein der

Augſpurgiſchen Contesſion zugethaner Buͤr⸗

ger ſein baufaͤlliges Hauß / woran vorhin ei⸗

nige Bilder der Heiligen angemahlet geweſen /
btragen und wieder aufbauen / die vormah⸗

len daran geſtandene Bilder aber nicht wieder

pahin mahlen laſſt:
( Dann obgleich die Kirchen nicht/ gleich⸗
wie Privat⸗ Haͤuſer/ ſub particularium ,
ſed ſub univerſitatis Dominio ſtehen ;
ſo iſt jedennoch die Pollesſio und der

Uſus des Ulrichaniſchen Predigt⸗Hauſes

per Inſtrumentum pacis parti Evangelicæ
eingeraumet ; parti Catholicæ aber allein

der limitirte Durchgang in die St . Ja⸗
cobs ⸗Capell / nicht aber zugleich ein

cultus imaginum in frontiſpicio Templi
depictarum reſervirt worden / als vor

welchem derſelbe auch niemahlen einen

cultum zu exerciren gehabt
at . )

Und gleichwie nun (5. ) die Augſpurgiſchen
Confesſions Verwandte in ihrem GOttes⸗

Dienſt durch ſolcherley nichtige Denuntiatio⸗

nes , und ſuchende Inhibitiones ihres der hieſigen
Bau⸗Ordnung gemaͤß angefangenen Baues
contra Jura communia , das Inſtrumentum pa -

cis , und hieſigen Friedens⸗Executions - Re -

cellvorſetzlich rurbirt / aufgezogen und gehin⸗
dert werden wollen :

Alſo haben ſie Herren Ober⸗Kirchen⸗Pfle⸗
gere inſtaͤndig gebeten / ſie bey ihren à tempo -

re immemoriali an der Evangeliſchen St . Ul⸗

richs „ Kirchen hergebrachten Gerechtſamen
Obrigkeitlichen zuſchuͤtzen / dem Herrn Praͤ⸗

Theatri Europæi. XVIII . Theil .

laten aber ſonderlich Vorſtellung thun zu laſ⸗
ſen / daß er von dergleichen auch zu gemeiner

Stadt⸗ Præjuditz wieder dero Territorial - Ge⸗

rechtigkeiten abziehlenden Beginnen und un⸗

noͤthigen Peritionibus abſtehen / und dem an⸗

gefangenen Bau den ungehinderten Fortgang
laſſen moͤge.

Nachdem nun dieſes Productum dem Hn .

Praͤlaten bey St . Ulrich commurnicirt wor⸗

den / hat ſelbiger loco replicarum eine weit⸗

laͤufftige ſo genante Refutations Schrifft uͤ⸗

bergeben laſſen / woruͤber E. wohl⸗ loͤbli⸗

cher Magiſtrat in partes gegangen ; indem

der Cathol . Magiſtrats Theil ſolche dem Col -

legio Dnn . Conlulentium ; der Evangeliſchen

Magiſtrats Theil aber / weilen die Acta noch

nicht complet geweſen / denen Herrn Ober⸗

Kirch⸗Pflegern Aug. Confeſſ . ad duplican -
dum communicirt haben wolte : Wie ſich
dann auch die Herrn Raths⸗Conſulenten ,
als ihnen die ſe Schrifft / abSque Decreto , vor⸗

geleget worden / bißhero nicht verglichen :

Maſſen die Cathol . zwar auf die Communi⸗

cation giengen / anbey aber die Fortfuͤhrung
des Baues / biß zu Austrag der Sach / in

hibiren / die Evangeliſche dagegen abſtrahendo

ab inhibitione ſolche Schrifft parti Evangeli -
cæ ad duplicandum zuſtellen wollen / ꝛc. ꝛc.

Der in dieſer Specie — Facti angezogne

Augſpurgiſche Friedens ⸗Executions - Receſſ
war / ſo viel zu dieſer Sache gehoͤret/ des

Innhalts : Ingleichem iſt die Pollesſion des

Predig⸗Hauſts bez St . Ulrich cum pertinen⸗
dis , wie die Augſpurgiſ . Cont . Verwandte ſol⸗

che Anno ſechzehen hundert vier und zwantzig

gehabt / dem Inſtrumento pacis gemaͤß/ wuͤrck⸗

lichen apprehendirt / die Schluͤſſel von dem

Herrn Pralaten daſelbſten abgefordert / und

den Augſpurgiſchen Confesſions Verwand⸗

ten eingelieffert worden / und demnach von

dem Herrn Praälaten die Uhr ' ſo hiebevor
im Predig⸗ Hauß geweſen / in dem Thurn
guffmachen / und hergegen die alte / ſo⸗

daſelbſten und doch nichts mehr nutz war /

abthun laſſen / darbey auch beygebracht
worden / daß je⸗ und allwegen die Uhr
im Thurn von der Zech⸗Pfleg muͤſſen er⸗

halten werden / dahero abgeredt worden /
daß dieſe Uhr vor dißmahl in dem Thurn

gelaſſen / und kuͤnfftiger Zeit von der Zech⸗

Pfleg eine andere in das Predig „ Hauß ge⸗

ordnet werden moͤchte: Und dieweilen auch

ex parte des Herrn Praͤlaten Anregung ge⸗

ſchehen / daß ihnen gleich hiebevor der Durch⸗
gang in die Capell durch das Predig⸗Hauß
vorbehalten ſeyn ſolle / haben ſich die Aug⸗
ſpurgiſchen Contesſions —Verwandte dahin

erklaͤret / daß es in allweg , wie es An⸗

no ſechzehen hundert vier und zwantzig ge⸗

weſen / verbleiben / und die Procesſion
e

*
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Aftaͤklagt
über nicht !

Kayſerl .

Evangel .

—1¹66

Abt
zu

Sennicn noch der ſtrittige Punet de modo proceden -

Nicript aAbt / Prior und Convent des freyen

Beſchrelbung
zu Weyhung des Tauffs unverwehrt ſeyn

lat ſich anerbietig gemacht / wegen des

Pfarrhauß / ſo zu dem Predig ⸗Hauß
gehoͤrig einen Tauſch zutreffen / und das

Eckhauß gegen hinuͤber/ mit gewiſſen Con⸗

ditionen / dargegen zuvertauſchen / haben

doch die Augſpurgiſchen Conteſſions Ver⸗

wandte ſich allein dahin erklaͤret / daß es

des ordentlichen Pfarrhauſes haben / doch

kuͤnfftig den Zech⸗PPflegern / ob⸗ und

welcher Geſtalten ſich dißfalls in Tauſch
einzulaſſen ? nicht benommen ſeyn ſolle .

Der Abt wendete ſich alſofort / ehe

di unter dem Magiſtrat in Augſpurg aus⸗

Anmahluns gemachet war / und daſelbſten / als in

Primà Inſtantià , zu einem Urtheil geſchrit⸗
ten werden moͤgen / an den Reichs⸗Hof⸗
Rath , mit dem Anziehen / daß alles

in Statu vom Ao. 1624 . gelaſſen werden muͤ⸗

ſte / und da die Cathol . einiges Recht an

denen Bildern dieſer Evangellcis plenariè
reſtituirten Kirche / ad exercendum illatum

pium cultum haͤtten/ ſie ſich deßhalben re⸗

gen muͤſten / da man ihnen ſolches de Fa -

cto entziehen wolte . Er fand auch diß⸗
falls favorabilem Judicem und erhielt vor

ſich dieſes Kayſerl . Kelcript :

Joſeph ꝛc.

Ehrſame liebe Getreue ! Bey uns haben

Reichs GOttes ⸗Hauſes zu St . Ulrich
und Afrä unſerer und des Heil . Reichs⸗
Stadt Augſpurg Innhalts neben gehen⸗
der Abſchrifft demuͤthigſt ſich beſchweret /
wie daß die Augſpurgiſchen Conteslions -

Verwandte Kirchen ⸗Ober - Pflegere die

Reparation des von ihren Vorfahren in
Conformität des in Anno ſechzen hundert
acht und viertzig auffgerichteten Frieden⸗
Schluſſes und darauff gefolgten Executions -

Receſſes zu ihrem Religions ⸗Exercitio

occupirten Predig⸗Hauſes zu St . Ulrich
bey dem neu auffuͤhrenden Gebqͤu / die

Bildnuͤſſen von unſerer lieben Frauen / wie

auch St . Ulrich und Afraͤ ſamt deſſelben
Reichs⸗GOttes ⸗Hauſes Inſignien und

dem Stein unter dem Ziffer⸗Blat / wor⸗

auff die Jahrzahl / als ſelbiger Schieſſer
das erſtemahl aufgefuͤhret worden / de An⸗
no 1458 . eingehauen / wie ſelbige vor⸗

und nach dem erſten Januarii 1624 . biß

ſolle. Obwohlen auch ermeldter Herr Praͤ⸗

dißmahls ſein Verbleibens bey Keſtitution

mit Bitte / wir aus denen angeführten Ur⸗
ſachen / unſern gemeſſenen Kayſerl . Befehl
art euch ergehen zulaffen / gnaͤdigſtgeruhe⸗
ten . Wenn nun ſich in keine Weiſe gebührt /
etwas gegen obberührten Frieden⸗ Schluß
zu innoviren / und wir dahero in alle We⸗
ge dahin zufehen haben / damit alles in dem
Stande wie felbiges in⸗ und vor beſagtem
Jahre 1624 . geweſen / conlervixet / und
erhallen werde; Als haben twvir auch ſolch
des lupplicirenden GOttes⸗ Hauſes gehor⸗
ſamſtes Anbringen mit gnadigſtem Befehl
Kfafft dieſes einſchlieſſen laſſen wollen / daß
ihr vorernante Kirchen ⸗Pflegere A. C. O⸗
brigkeitlichen dahin anhaltet / damit die an
des Predigt Hauſes Frontiſpicio gemahlte
Bilder / ſamt des GOttes⸗Haules Inſignien /
und der Jahrzahl / in den vorigen Stand
nach gnaͤdigſtem Gebau foͤrderlichſt wieder⸗
ſetzen / inzwiſchen aber “ und bis dann
ſothanes Gebau in dem Stand ſeyn wird /

ſolche Wiederherſtellung der Bildnuͤffen / In⸗

lignien und Jahrzahl ins Werck zurichten
dem ſupplicixrenden GOttes „ Haufe einen
ſchrifftlichen Revers ertheilen ſollen ; Geſtal⸗
ten dann an uns ihr ſo fort zu berichten habet/
wie dieſem Kayſerl. Befehl nachgelebet wor⸗
den ſeye. Hierin vollbringet ihr unſern gnaͤ⸗
digſten Willen und Mehnung / und wir

verbleiben euch mit Kayſerl . Gnaden gewo⸗
gen . Gegeben in unſerer Stadt Wien /
den 5. Jul . Anno 1709 . unſerer Reichs des
Roͤm. im zwantzigſten / des Hungariſchen im

— Faanckiſch⸗Schwäbſſche Geſch —
der

Wumahjen (Tundeinſckeniaſſe wollhß15-06

zwey und zwantzigſten / und des Boͤhmiſchen
im fuͤnfften.

Joſeph ꝛc.

Nach Einliefferung dieſes Reſeripts an
den Magiſtrat in Augſpurg / gab es wie⸗
derum zweyerley Meynung . Der Cathol .
Theil wolte gleich parixet und den auferleg⸗
ten Revers ausgeſtellet haben ; der Evangel.
aber beſtund darauff man muͤſte die Kir⸗
chen ⸗Pfleger erſt hoͤren / und ihnen des
Abts Replicas zu dem Ende communiciren /
daß ſie Duplicande die Nolhdurfft einbrin⸗
gen koͤnten/ denn lieſſe ſichs weiter ſprechen.
Man ſtellete auch Kayſerl . Maj . das voreſlen⸗
de Verfahren des Abts dergeſtalt vor :

Wie daß wohl beſagter Herr Pralat
St . Ulrich und Aftaͤ

0

Magiſtrat durch ordentliche Klag vorgebracht /
daruͤber von Seiten 1 7 Hrhen

Pflegere Auglpurg. Confell . excipirt / und
hingegen wiederum auch repliciret worden :
Als es aberan die gewohnliche letzte Delen⸗

ſions - Schrifft gekommen / ſeynd heeder Re⸗
zu dieſem Abbruch geſtanden / nicht wie⸗

— — 1

ligions⸗Raths Theile / darin cütterent wor⸗

zül Porſtelnng
ö rd allhier / ſothane ben

ſam allbereit vor einem geſambten allhieſtgen Kapf. Mra

Den ( .

f
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Weiterer
GBeſcheid

den/ indeme Catholiſchen Theils die erſt re⸗

cenſirte drey Producta zur Conſultation und

rechtlichen Gutachtens Ertheilung des Celle⸗

gů Advocatorum wollen gewieſen / Augſurgi⸗
ſchen Conteſſions - Theil aber die Duplicam

borhers auch anzuhoͤren/ mithin worauf die

Saach in jure & facto endlich beruhe / zu ver⸗
Wormit dannnehmen / inſiſtiret werden .

erfolgt / daß die Augſpurgiſche Contellions -

Verwandte Kirchen⸗Pflegere ihre gebuhren⸗
de Verantwort⸗oder auch Erklaͤhrung coram

unico Wlasittratu zu thun verhindert— von

des fuͤr eilenden Herr Praͤlatens zu St . Ul⸗

rich und Afra Hochwuͤrden aber allerhöchſt⸗
gedachtes Kayſerl . Reſcriptum , nondum ſatis in

ſummario auditis partibus & nondum cognita ac

dijudicata cauſa erſchlichen worden . Anbey

dermahlen an ſeinen Ort ſtellende / was die

beklagten Kirchen⸗ und Zech⸗Pflegere an de⸗

nen Euer Kayſerlichen Majeſtaͤt Ulricaniſcher
Seits vorgetragenen Umbſtaͤnden ſo wohl in

tacto ipſo , als in qualitatibns ejusdem , ohne

Grund zu feyn / moͤchten geziemend vorzu⸗

ſtellen / und zu deduciren haben : Geleben
wir dannenhero der allerunterthaͤnigſten Hoſ⸗
nung und Zuverſicht / es werden Dero Roͤmi⸗
ſche Kayſerliche Majeſtaͤt nimmermehr zu⸗

geben noch geſtatten / daß offtgedachter Kir⸗

chen⸗Pflegere / und in eventum auch unſer
ſelbſt ungehoͤrter ichtwas nachtheiliges in Sa⸗
chen werde verhaͤnget / noch der und des

Herrn Praͤlaten Hochwuͤrden von allhieſiger
Cognition und Dijudicatur genommener Ab⸗

ſprung gebilliget / vielmehr aber ſelbiger zur .
Beohachtung deren rechtlichen herkommener
Inſtantien , und was die Jura Publica auch
Sanctiones Pragmaticæ weſters vergoͤnnen und

zulaſſen ; vorderſt aber zur Auswartung der

jenſeit gehemten Duplic- Schrifft / und des

daruͤber ergehenden Raths Beſcheids aller⸗

billichſt und gnaͤdigſt angewieſen werden.

Deßen allem ohngeachtet / folte es doch
bey dem ehemahls ergangenen Kelcript ver⸗

bleiben / beſage dieſes Reichs⸗Hof⸗ Raths
Concluſi : Man laͤſſet es / des in ſo klarer

Sache nur auffzuͤglichen er parte impetrata
Auguſt . Confeſſ . gethanen Einwendens ohnge⸗
hindert / bey voriger Reſolution bewenden

Frantz Wildrich
von Menshengen .

Ebangeliſchen Orts ſahe man ſich genoͤ⸗
thiget Kayſerlicher Majeſtät allerunthaͤnigſt⸗
umbſtaͤndlichern Bericht abzuſtatten / und zu
dem Ende die oben angefuͤhrte Spesiem Facti

orzulegen / und zu weiſen / daß des Abts
Suchen / nur vexirende und ungegruͤndete

Zumuthungen waren / da ihm nichts als

Jahrs einmahl der Durgang in St . Ulrich

Kirchen erlaubet . Und hieß es in Evangeli⸗

Senckwilrdiger Geſchichte ‚
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wie ſie dann auch

bey dem Predig ⸗Hauße / weiter nicht den ge⸗

ten und denen Catholiſchen Religions⸗ Ver⸗

wandten bey dem Predigt⸗Hauſe einig un

allein der Durchgang und die Procesſion i

die Sanct Jacobi Capelle zu Weyhung der

Tauffe / gleichwie es geſchehen / ſerviret wor⸗

den; ſo gibt ſich von ſelbſten / daß

1.

Dieſelbe bey beſagtem Predigt⸗ Hauſe we⸗ Wreen
der inner noch außerhalb einen weitern Actumpiguug
Religionis zu exerciren oder eine weitere Com-
poſſesſion , Couſum vel Coexercitium Religionis
haben oder mit Reicht prætendiren koͤnnen

2 .

In ſpecie bey denen an dem krontilpicio
auſſerhalb gegen der Gaſſen angemahlt / nun⸗

mehro aber Theils nach Anzeige des von dem
Geruͤſte ausgekommenen Abriſſes ſich gezeig⸗

ten / von unten hinauff aber annoch kaum

ſichtbar geweſen / Theils aber von dem Ge⸗

witter voͤllig abgewaſchenen / wie auch wegen

Länge der Zeit gantzlich vergangenen Bild⸗

nuͤſſen der heiligen Mutter GOttes / des

Chriſt⸗Kindleins / des St . Ulrichs und St .

Afra / niemahls einen ordentlichen / am we⸗

nigſten einen offentlichen Culturn gehabt ha⸗

ben : Dann wenn auch gleich mancher Ca⸗
tholiſcher Chriſt / gleichwie vor andern hin

und wieder an Priwat Haͤuſern angemahlten

Heiligen / alſo auch vor dieſem an des Pre ,

digt Hauſes Frontilpicio vor Zeiten angemahlt
geweſenen Bildnuͤſſen / da ſie noch ſichtbar

geweſen/ eine Privat Veneration etwan transeun -

do bezeigt haben mag ; ſo iſt es jedoch kein
ordentlicher und ſolcher Cultus zu nennen / daß
bie Augſpurgiſche ConteſſionsVerwandten

ſchuldig und verbunden ſeyn ſollen / ſolcher⸗

ley Bildnuͤſſen zu conſerviren / oder aber da

ſie wegen Laͤnge der Zeit vergangen / wieder

hinmahlen zu laſſen . Geſtalten

35

Das jenſeitige weitlaͤufftige Geſchwaͤtz von

dem argumento à paritate ſtructuræ privatæ ad

ſtructuram ſacram deſumto gantz impertinent

iſt ; das diſſeits gegebene Simile aber ſich in

tertio comparationis hiehero gar wohl ſchicket⸗
Allermaſſen / und obgleich die Kirchen nicht

wie Privat⸗Hauſer lub particularium , ſed

ſub univerſitatis dominio ſtehen / per ſuperius
deducta klar iſt / daß der Herr Praͤlat / und

deſſen Glaubens⸗Verwandte / auſſer deim ſer⸗

virten Durchgang in die St . Jacobs Capelle

ringſten Coulum haben ; folglich aber bleibet

feſt und unumbgeſtoſſen / daß derſelbe auch
wieder die Anmahlung der Bildnuͤſſeneben ſo

wenig prærendiren koͤnne/ als ein anderer Ca⸗

1
I0
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Confesſions - Verwandten obligiren mag / die

jenige Bildnuͤſſen / welche vorhin an ſeinem
abgebrochenen und deſtruirten Hauße und Ge⸗
baͤu geſtanden / nunmehr an das neue Kdlifici -

um darum wieder hinmahlen zu laſſen / die⸗

weilen derſelbe vormahlen eine Veneration ge⸗

gen ſolche bezeiget hat : Zumahlen die Reſtitutio

ex Capite Gravaminis , daß die Evangeliſche

St . Ulrichs⸗Kirche ,Anno 1629 . denen Ev⸗
angeliſchen entzogen und abgenommen wurde /
denenſelben juxra Annum XXIV . abſolute præ-
ter tranſitum ad aquam baptismalem benedi -

cendam geſchehen / id eſt , mit Abolir - und
Casſir - und Hindanſetzung alles deſſen / was

der Augſpurgiſchen Conteslion nicht gemaͤß
und ſelbiger Freyheit zu wieder iſt / worun⸗

ter dann auch der Cultus Imaginum , und was

demſelben anhanget / mit Anmahlen / oder

Redingration Catholiſcher rituum quoad fron -

kilpiciàm templi auch gaͤntzlich darunter ver⸗

ſtanden und Anno 1648 . das geringſte nicht
in Contrarium reſerviret / und bedungen wor⸗

den / wie denn reſpectu Religionis die Reſtitu -

tis geſchehen Juxta Art . 5. §. 2 . 1F .& 2 . In -

ſttum . Pacis Oſnabrug , plenarie & pure
ac perpetuo , usque dum controverſiæ religio -
nis compoſitæ tuerint , ita ut neutti partesn
alteram de religionis ſuæ exercitio , Eccleſiæ riti -

bus & Ceremoniis abigere fas ſit ; ſed ciyes paci-
fice & comiter invicem inhabitent , liberum -

que religionis ſuæ & bonorum uſum ultro ci -

troque habeant , caſſatis rerum judicatarum litis -

pendentiarum aliisque 6. 3. & 25 . innume -

tis exceptionibus . So iſt auch uͤber das

4

Anno 1609 & ſeq. berhandelten Actis nicht
einmahl gemaͤß/ daß der/ wie jenſeits vorge⸗

geben worden / damahlige Herr Abt Johan⸗
nes die Reſtitution der vermittelſt Einziehung
der Schlaudern / violirten St . Afraͤ Bildnuß
ratione cultus begehrt oder die Zech⸗Pflegere
ſolche aus einer Schuldigkeit reſtiruirt haben /
und pars Catholica ſolcher Geſtalten in poſ⸗
ſesſione vel quaſi cultus imaginum conſerviret

worden ſey ; Angeſehen die den 12 . JFebr.
1609 . uͤbergebene Beſchwerungs⸗Schrifft des

damahligen Herrn Praͤlaten ſo viel zeiget/
daß er die reſtiturionem imaginis St . Afræ nicht
ratione cultus , ſondern zu Beybehaltung des

von ihme außdruͤcklich angeſprochenen Eigen⸗
thums dieſer Kirche oder Predig⸗Hauſes be⸗

gehret ; die Zech⸗Pflegere aber ſich / beſage
ihres den 28 . ejusdem producirten Be -

richts / ausdruͤcklich erklaͤhret haben / daß ſie
die violirte Bildnuͤß St . Afraͤ mit nichten
auff Begehren des Herrn Praͤlaten / oder

das geringſte ihme dadurch einzuraumen / ſon⸗
dern um alle eutzerliche Detormitatem Adificii

deſſen nur ex ſupertluo & hiſtorice zu geden⸗
cken / beſage des den 13 . Martii 1610 , er⸗
gangenen Decreti in ſummario uber ihre Erkla⸗

rung nichts aufferladen / a parte adverla abtt
die Zeit das peritotium in ordinario vor E. E.
Stadt⸗Gerichte zu ergreiffen / wenn auch die
reſtitutio ex capite gravaminum per inſtrumen -

tum nicht erfolgt waͤre/ negligiret worden .

Und warum ſolte man

5.

Diſſeits ſchuldig ſeyn / die von dem Ge⸗
witter zum Theil voͤllig/ zum Theil aber mei⸗

ſtens delirt und ausgeloͤſchte Bildnuͤſſen/ wel,
che an dem alten der gugenſcheinlichen Baufaͤl⸗
ligkeit halben abgebrochenen Kirchen⸗Schißer
angemahlt geweſen / an das neu auffgefuͤhrte
euſſere Gemauer des Frontiſpicu des Predigt⸗
Hauſes mit friſchen Farben wiederum hin⸗
mahlen / und ſolches gerade in der vorigen
Form wieder auffbauen zu laſſen ? Da es

notorium und bekandt iſt / daß pars Catholi -

ca allhier nicht allein vor gergumen Jahren
das an der Eatholiſchen Kirchen zum heiligen
Creutz angemahlt geweſene Bild St . Chriſto⸗

Phori ſelber nemine contradicente habe uͤder

weißen und ausloͤſchen / auch nicht wie ,

der anmahlen laſſen / ſondern ihre Kirchen /
nach Gefallen / contra priſtinam formam noch
taͤglich an Gebaͤuen und Thuͤrnen erhoͤhen /

erweitern / repariren und bauen laſſen / quod
autem unĩ parti juſtum eſt , alteri quoqus ſit ju
ſtum . Juxta art . 5. [l. 7 . Inſtrumenti Pacis

ſtructura externa templorum & ſcholarum cui -

que parti integra reſervirt iſt / per prædict .
art . f . ſſ . 7. Inſtrumenti Pacis Olnabrug .
ſolten wir nun aber dieſe ohnedem nicht mehr

erkantliche Bilder wieder hinmahlen zu laſſen

6 ſeyn / ſo waͤren wir in exercitio no⸗

ſtræ religionis deterioris conditionis , welches
ſo wohl bereits beygebrachter Maßen dem In⸗

ſtrumento Pacis Oſnabrug . als auch dem

ſeithero jaͤhrlich beſchwornen und von weiland

Kayſer Kudolpho , allermildeſten Angeden⸗
ckens / allergnaͤdigſt contirmirten Vertrag de

Anno 1584 . ſchnur ſtracks zuwider waͤre/
wenn es allda d. So haben dieſe vom

Kath ꝛe. ausdruͤcklich heiſt / daß man bey⸗
de Religionen bey dieſer Stadt die eine wie

die andere / und keine weniger als die andere

feſtiglich und ſteiff ſchuͤtzen/ ſchirmen / hand⸗
haben und beſtaͤndiglich bleiben laſſen / und

erhalten wollen / auch kein Theil den andern /
unter was Schein das immer geſchehen oder

erdacht werden koͤnte / von ſeiner Religion
oder derſelben Lehre / UÜbung/ Ceremonien
und Kirchen⸗Gebrauchen nicht dringen / viel

Oſnabrug . Zumahlen die eura atque ſic etiam

weniger die ein oder andere Religion aus

Moralis , ſo die durchgezogene Schlauder der Stadt treiben ; ſondern es ſoll ein jeder
verurſachet / zu vermeiden / haben reſtituiren Theil des Raths und der Burgerſchafft den

233 andernl .
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laſſen / wie ihnen Zech⸗Pflegern denn auchumI5eh —
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Weſen zu laſſen / und zu erhalten / auch de⸗

rowegen je einer dem andern / hintangeſetzt des

Unterſcheids der Religion / mit Freundſchaft
diſpoſitionem inſtrumenti pacis intelligendumLiebe und Treue zu meinen verpflicht / und

in Handhabung des hochbetheuerten Reli⸗

gionsFriedens je ein Theil dem andern mit

Nath / Hulff und Beyſtand ſein Vermoͤgen

duzufetzen ſchuldig ſeyn und bleiden in alle
Wege .

Fteunde dieſen auch von ihnen beſchwerenden

Vertrag Pflichttnäßig zu halten / und nicht
7

wieder ihrer Vorfahren eigenen Beſcheid de

Anno 16 10 . die prætenditten Jura uber die Ev⸗

angeliſche Se . Ulrichs Kirche zu acljudiciren
und zuzuſprechen haben : Zudeme wir Reli⸗

gions ſund Gewiſſens halber nicht concurri —

ten koͤnnen / denen Eatholiſchen Religions⸗
Verwandten dieſe Bilder anlangter Maßen
ad cultum aliquem hinmahlen zu laſſen : Al⸗

lermaßen wir auch der aller unterthaͤnigſten

Hoffnung geleben / und gaͤntzlich geſichert

ſeyn / daß Euer Kayſerliche Majeſtät nach

dero gerechteſt fuͤhrenden Inrention bey ſotha⸗
nen unſern in Pace Weſtphalica und ſon⸗

ſten fundirten Juribus , Gerechtſamen und

Gewiſſens⸗ Freyheiten uns allergnaͤdigſt ma -

nuteniren werden / wie denn auch bereits

beygebracht worden / quod terminus 1. Janua -
rii Anni 1624 . non ad obvia quæque accom -

modandus ſit , als wovon der vorhin ſchon

allegirte Ctus und vormahlen adl partes Khe —

ni & Sueviæ ſubdelegirt geweſene Executor

bacis Osnabrug . Guil . Ignatius Schiizius in Ma -

nuali Pacifico . Quæſt . 10 . alſo ſchreibet :

Cæterum habeo hic , cui pauliſper ſubſi -

ſtamn , qui enim in ſanctiſſimas quasque res in -

eidere poteſt ac ſolet ; ille ſic hic ingerit abu -

ſus . Naſcitur autem ex dobus maxime prin -

cipiis malitia & ignorantia ſemper culpabi-
libus . Sciunt docti & novit arator tam in pun -

& o religionis ejusque exercitio ſiye privati ,

quam iti eccleſiaſtieis , & quæ intuitu eorxum in

politicis mutata ſunt , terminum à quo eſſe pri⸗
mum Jan . Anni 1624 .

Sed quid fibi hoc vrlit vel gralle ignoranr
vel malitioſe diſſimulant , quo fit ut omnia

eaque leviſſima ſive cum religione & rebus

eccleſiaſticis connexionem aliquam habeant , ſiue
on , ad dictum diem annumque reducta velint .

Quid 2 an cccleſia 1 . Jan. Anno 1624 .
forte deformis talis & hodie manete debetꝰ an -

ne meliorationes factæ emoriendæ , & vermi -

culoſa antiquitate reponendæ .

Schißer der Kirche nicht einmahl erſichtlich

Daß alſo unſere Catholiſche Mit⸗Raths⸗

davon abzugehes / weniger uns von unſern

Rechten abdringen / und dem Herrn Praͤla⸗

ten wieder uns Recht zu geben / auch ihme /

dem andern werden begriffen haben .

faſtidioſum foret : Sufficit hanc legis mentem

non eſſe , adeoque Inſtrumente Pacis abuti eos ,

qui terminum illum à quo nonniſi ſecundum

ad obvia quæque ( præſertim ſi profieua ) ac -

commodare præſumunt . Betreffend nun 6⸗ die

prætendirte Anmahlung des Ulricaniſchen Gol⸗

tes Hauſes / Inlignien und Jahr⸗ Zahl de

Anno 1458 . ſo ſeyn ſolcherley Inlignia an dem

geweſen / und iſt auch in dem in Kupffer ge⸗

ſtochenen und in der von P . Bernardo Herrkel-
den Anno 1627 . in Druck gegebenen Hiſto⸗
riſchen Beſchreibung Balilica S. Udalrici & S .

Afræ pag . 6 . befindlichen Abriß nicht die ge⸗

rengſte Anzeige hiervon vorhanden / alſo daß

die vormahlige Pflegere des Gottes ⸗Hauſes/
Patronen und deſſelben Wappen vor einer⸗

ley genommen / und vermuthlich eines unter

Hinge⸗

gen bezeigt erſtbeſagter Abriß klaͤrlich daß An ,

no 1627 . und lange hernach das Stadt Pyr

annoch an des Goktes⸗Hauſes Mauer ge⸗
ſtanden / und angemahlt geweſen / und iſt
bekandt / daß des Herrn Prälatens und deſ⸗

ſen Convents Herrn Vorfahrer ſolches vor
einiger Zeit eigenmaͤchtig clandeſtine und mit

Gewalt hinweg reißen/ auch deſſen Rudera wie⸗

der alles proteftiren haben hinweg ſchleppen

laſſen ; die Herrn Succeſſores auch ſolches

demnach zu reſtituiren annoch ſchuldig und ge⸗

halten ſeyn . Des Ulricaniſchen Gottes⸗Hau⸗

ſes inſignien aber an den Schießer anmahlen

zu laſſen / haͤlt man ſich / da ſie auch vorhin
datan / wie nicht / geſtanden wären / darum zu

thun nicht ſchuldig / weilen der Herr Prälgt
und deſſen Eonvent dadurch einige vermeintli

che Jura beyzubehalten ſuchet / da er doch

nicht allein dieſe Jura allenſals per ſuperius
deducta negligirtt hat ; ſondern ihme nun⸗

mehro uͤber das vi Inttrum . Pacis Olnabrug.
tanquam legis Imperii pragmaticæ und der pu⸗

re ac plenatie erfolgten Reſtitution ex Capi -
te Gravaminum dik exceptio litis finitæ per -

petuo in dem Wege ſtehet / Juxta Art . 5r 5.

25 . Inſtrum . Pacis Oſnabr , in verbis :

Unicum ſolumqque hujus transactionis ; e -

ſtitutionis obſervantiæque futuræ fundamentum

ſit die 1. Jantar . Anno 1624 . habita poſſeſ -
ſio , itritis prorſus exceptionibus quæ ex in -

troducto alicubi locorum exercitio interimiſti -

co , vel ulterioribus aut ſecutis pactis gene -

ralibus aut ſpecialibus transactionibus vel liti -

bus motis cauſisve decilis , vel etiam decre -

tis , mandatis , reſcriptis ; paritoriis ; reverſa -

libus , litis - pendentiis , vel aliis quibuscunque

prætextibus & rationiblis deduci poſſent ; ad -

eo ut vi Art . 17 . §. 3. nuſpiam contra hanc
transactionem in petitorio aut poſſeſſorio ſeu

inhibitorii ſeu alii proceſſus vel eommiſſio -
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hinc aut aliunde incidat aut ex cauſis pacem

religioſam aut lianc transactionem tangentibus
reſultet , de eo in comitiis vel aliis imperii

conventibus inter utriusque religionis proce -
res non niſi amicabili ratione tranſigatur .

Art . V. 6. 50 . dicti Inſtrum . Pacis

Oſnabrug .

Und gleich wie nun ( 7. ) des Herrn Praͤ⸗
laten und Convents bey St . Ulrich und A⸗

fra Petita dieſem allem nach nec ratione præ -
tenſi cultus imaginum nec ratione reliquorum

rætenſorum jutium adeoque nec ratione præ -
tenſæ depictionis imaginum atque inſignium
fundiret / und die darauff ergangene conclu -

ſa ſab - & obreptitie offenbahrlich erhalten wor⸗

den ſeyn ; Zumahlen dargegen bekandt iſt /
und der Speciei Facti beygelegte extractus zeis⸗

get / daß der Bau vom geſchwornen Ambt

beyderley Religionen / ſo viel bas Bau We⸗

ſen anlangt / approbiret worden . Wegen
augenſcheinlicher und à parte adverſa vor⸗

mahl ſelber agnolcirten Baufaͤlligkeit des

Schießers aber in mora periculum , mithin
gauch den Augſpurgiſchen Contelſions - Ver⸗

wandten ihres Gottes⸗Dienſtes halber / daß
der Bau den ungehinderten Fortgang haben
moͤchte/ viel daran gelegen waͤre;

Alſo iſt auch ( 8. ) nicht zu wieder ſpre⸗
chen / daß man diſſeits in puncto N . O. N .

ab adverſa parte interpoſitæ in caſu excepto

quo ſcilicet nuntiationem contemnere licet
verſixe.

per I . F5. §. 11 . T12. & 13 , v . & l .
un . C . in fine de N . O . N. , Gail .

I . obſerv . 16 . n . 4 . Struv . in S. J. C .

Exerc . 39 . 9 . II .

Folglich aber ſeyn alle von dem Herrn Praͤ⸗
laten und deſſen Convent beygebrachte viele

allegationes legum atque doctorum de effectu

N . O . N . vergeblich und eben ſo wenig hie⸗

hero zu appliciren / als die in puncto fractæ

pacis wieder die Ober⸗Kirchen⸗Pflegere
auguſt . Confeſſ . ex Inſtrumento Pacis Wieſt -

phalicæ Ark . 5. §. 1. & Att . Ulk . §, 4 8

wie auch andern Reichs⸗Conſtitutionen an⸗

gefuͤhrte und vielmehr auff den Gegentheil zu

retorquiren ſtehende Textus :

Cum , qui ſuo jure utitur , nemini faciat ac

inferat vim ad injuriam per I . 13 . v . de

in juriis .

Und dieſes um ſo vielmehr / indeme (9. ) der

Herr Pralat und deſſen Convent / den ihm
nach Innhalt des hieſigen Friedens⸗Execu -
tions Receſſes limitate concediyten Durchgang
und Proceßion in die St . Jacobs Capelle zu

auch einem hochpreißlichen Reichs Hof⸗
Raths⸗Concluſo vom 26 . Februagrii Anno
1686 . zu wieder / zu andern actibus eccleſia⸗

ſticis atque profanis mißbraucht / und der Ul⸗

ricaniſchen Zech⸗Pfleger Anzeige / wie auch
denen ſpeciſicirten probationibus nach / ſo wohl
unter waͤhrendem diſſeitigem Gottes⸗Dienſt /
als außer ſolcher Zeit / lo offt es beliebt / ſie
nicht allein dieſes Durchgangs mit Kinds⸗
Taufen / ſondern auch des Hin⸗ und Wie⸗
dergehens in beſagter unſerer Kirche / wenn

man ſolche geſperret zu haben vermeynet / mit

hieſigen und frembden / Geiſt⸗ und Welt⸗

lichen / Manns⸗ und Weibs⸗Perſohnen be,

diene : wie man denn auch an dem St . Ja⸗
cobs Tage / mit Geſang / Proceßions⸗Weſſe
durch das Predigt⸗Hauß mit ſo vielem Volck
gehe / als ihre Capelle nicht faßen koͤnne/ und

dahero unſern Kirch⸗Boden mit Niederknien

occupire / und die Unßrigen / woite man an⸗

ders mit Ruh den Gottes⸗Dienſt endigen /

abzukuͤrtzen obligire . 45

Alſo / daß dahero an dem Tage iſt / was

maßen man von Seiten des Herrn Praͤlaten
und Convents bey St . Ulrich und St . Afra
durch die wiederrechtlich geſuchte Inbibitiones,
des der hieſigen Bau⸗ Ordnung gemaß an⸗

gefangenen Kirchen⸗VBaues / der durch nichtig
interponirte N . O . nuntiationes und begehrte re⸗

verſales ſo wohl / als durch die vielfaͤltig in

puncto des limitate concedirten Durchgan⸗
ges veruͤbte Excellris , die Ober - Kirchen⸗Pfle⸗
gere Aug. Confeſſ . und die Evangeliſche Ulri⸗

caniſche Gemeinde contra Jura Communia ,das
Inſtrum . Pacis und den hieſigen Friedens⸗Exe⸗
cutions - Receſs, . biß anhero in ihrem Gottes⸗
Dienſt aufzuhalten und zu turbiren geſucht / ja

wuͤrcklich turbirt und gehindert habe .
Wann nun aber ſolchem allem nachdie gan⸗

tze Sache vornehmlich auf die lnrerpretationem
bacis Oſnabrug . ratione anni decretorii mille .

ſimi ſexcenteſimi vigeſimi quarti anłommet / und
folglich Juxta diſpoſitionem prædicti Art . V. 6.

50 . Inſtrum . Pacis Oſnabrug . inter negotia
comitialia zu referiren iſt ;

Als gelanget an Eu . Käyſerliche Majeſtaͤt
unſer allerunterthaͤnigſte Bitte / ſie wollen al⸗

lerunterthaͤnigſt geruhen / den Herrn Praͤlaten /
Prior und Convent bey St . Ulrich und Afra
ad Comitia zu verweiſen ; einem hoͤchſtpreiß/

Frägckſſch Schwäbſſche Geſch
nes unquam decernantur , ſed ſi quid dubu Sſtern und Pfingſten zu geſchehenpflegt * —

contra diſpoſitionem beſagten Receſſus , wie 1709 .

lichen Reichs⸗Hof⸗Rath aber zugleich anzuge⸗

ben / daß ſelbiger mit Exkennung der Manda⸗
ten / Relcripten und Executionen ꝛc. wider uns

an ſich halten wolle .
9 33 15

Weil aber auch mit dieſem die Sachen ſich Conmgle
nicht nach Evangeliſ . Suchen geben woſten/
und das Werck von weiterer Folge zu ſeyn

ſchiene ; brachte man es an das Corpus Evange -
licum in Regenſpurg wiederhohlter Maßen/
und erlangte daher dieſe an Kayſerl .

Weyhung der Taufe ( ſo an dem Abend vor gerichtete Vorſchrifft :
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Ew. Kapſerl . Maſeſiät haben Pfleger / ſtrument zuwieder / mit ferner weiten Pro⸗

el Bürgermeiſter und Raͤthe des Heil. Römiſchen ceſſen und Mandaten nicht beſchweret / viel⸗

u Reichs⸗Stadt Augſpurg Contelfons - Ver , mehr dieſelbe bey dieſen ihren Nechten geſchuͤ⸗
wandten Theils in mehrern allerunterthaͤnigſt
vorſtellig gemacht / was fuͤr Irrung zwiſchen
ihm und dem Abt / Prior und Convent des
Reichs « GOttes⸗Hauſes zu St . Ulrich und

St . Afra daſelbſt / den Reparations Bau

der daſigen Evangeliſchen Kirche zu St . Ulrich
und die jenſeits prætendirende Wieder⸗An⸗

mahlung der daran geſtandenen Bilder /

Inſignien und Jahrzahl betreffend/ in einige
Zeit her entſtanden .

Wenn nun aber ermeldte Reichs⸗Stadt
Augſpurg / Augſpurgiſchen Contesſions - Ver⸗

wandten Theils / auff dieſe ihre Angelegen⸗
hejt bey dem corpore Evangelicorum bekant

zumachen / der Nothdurfft zuſeyn ermeſſen / auch

nach reifer der Sachen Uberlegung / hierauf

befunden worden daß obernante Kirche zu

St . Ulrich die Evangeliſchen Anno 1624 .

in ruhiger Poſſesſion gehabt / in dieſelbe

auch per Inſtrumentum Pacis Woeſtphal . ejusque
Executionem vollkommlich reſtituirt / dem

Kloſter St . Ulrich aber daran anders nichts
als der zu gewiſſen Jahrs ⸗Zeiten gepflo⸗
gene Durchgang in die St . Jacobs ⸗Ca⸗

pelle / zu Weyhung der Tauffe / relerviret
worden ; in welcher per Reſtitutionem ex ca -

pite gravaminum wieder erlangten Pollell ſie

vigore Art . V. S. 25 . Inſtrumenti Pacis
Wieſtphal . nullo modo turbirt / ſondern ab

omni Perſecutione Juris & facti beſtaͤndig

ſicher ſeyn und bleiben / folglich keine Jura
Canonica & Civilia , Reſcripta , Mandata ,

Contradictiones vel aliæ quocunque nomine

aut Prætextu excogitatæ Exceptiones darge⸗

gen allegiret / weniger in petitorio , vel poſſeſ -
ſorio , ſeu inhibitorii , ſeu alii Proceſſus , vel

Commisſiones jemahl decernirt werden ſollen

noch koͤnnen; und dann aber in den §. 7mo

ernanten Art . V. Inſtrumenti Pacis Weſt -

phal. denen Evangeliſchen in Augſpurg die

cura templorum ſuorum integra vorbehalten

worden / welche ſie / wie in⸗ und auſſerhalb
Reichs aller Orten gebraͤuchlich / qudad
ſtructuram , ritus & cæremonias , nach denen

priacipüs ihrer Religion / freyen Beliebniß /
zufuͤhren befugt . So haben Ew . Kayſerl -
Majeſtät im Nahmen und auf Befehl un⸗

ſerer gnädigſt⸗ und gnaͤdigen Herrn Princi⸗
palen / auch Obern⸗ und Commictenten /
ſolches alles in gehorſamſter Submislion vor⸗

tragen / und Ew . Kayſerl . Majeſtaͤt hierauff
allerunterthaͤnigſt erſuchen ſollen / dieſelbe

allergnaͤdigſt geruhen wollen / in Anſehung
der Sachen ſo klarer Beſchaffenheit / es in

die allergerechteſten Mittel und Wege rich⸗

ten zu laſſen / daß Ew . Kayſerl . Majeſt .

Reichs⸗Hof⸗Rath die Reichs⸗Stadt

Augſpuig Augſpurgiſchen Confesſions -

Verwandten Theils / in dieſer ihrer Angele⸗

genheit da ſie ex capite gravaminum re -

tzet / und hiernaͤchſt der Abt / Prior und Con⸗

vent des Reichs⸗G —Ottes ⸗Hauſes zu St .
Ulrich / und St . Afra daſelbſten mit ih⸗
rem unziehmlichen Geſuche ab⸗ und dagegen
zu Abſtellung alles wieder ſie und die Ihri⸗
gen geklagten Mißbrauchs im Durchgange der

St . Ulrichs⸗Kirche angewieſen werde . Un⸗

ſere gnaͤdigſte / gnaͤdige Herrn Principalen
auch Obern⸗ und Committenten zweiffeln an

Ew . Kayſerl . Majeſtaͤt allergerechteſten Ver⸗

fugung und Gewaͤhrung des allergehorſamſt
gebetenen um ſoviel weniger / als ſolches al⸗

les denen Reichs⸗Conſtitutionen ( zu welcher

Feſt⸗ und Aufrechthaltung Ew . Kayſerlichen
Majeſtaͤt allergerechteſtes Semuthe ohne dem

Welt⸗bekanter Maſſen allerhoͤchſt geneigt iſt )
durchaus conform . Und werden mehr

hoͤchſt/ und hochermeldete unſere gnaͤdigſt⸗ und

gnaͤdige Herrn Princſpalen / auch Obere⸗ und

Committenten auch ein ſolches mit unausge⸗

ſetztem allerunterthaͤnigſtem Eyfer und Treue

vor Ew . Kayſerliche Majeſtaͤt und des Heil .
Roͤm. Reichs Wohlfahrt und aufnehmen je⸗

derzeit zu demeriren ſich alleräͤuſſerſt befleiſſen.

5 wir verharren in aller tubmiſſeſtem Re⸗

pecte .

Regenſpurg den 23 .

December⸗

Ew . Kayſerl . Majeſtaͤt.

Dieſes Jahr wurde wegen Indemniſation

n dieſen Gegenden gehandelt Baartichengar manches 1
h

und dergleichen Baaden Baaden zugeſtanden

nun auch Ihro Kayſerliche Majeſtäͤt der al⸗

lergnaͤdigſten Meynung ſeynd / daz ſowohl
det groſſe Schaden / welchen die Marggraſ⸗
ſchafft Baaden Baaden in gegenwaͤrtigen
Krieg erlitten / als auch dievortreffliche unge⸗
meine und erſprießliche Krieges⸗Dienſte / wel⸗

che Ihrer Kayſerl . M. und dem teutſchen Vat⸗

terland / auch dem geſamten gemeinen We⸗

ſen Weyland dero geweſenen General, Lieute⸗
nant Herrn Marggrafen Ludwigen Wilhelms

zu Baaden Baaden / Hochfuͤrſtliche Qurchl .

hoͤchſtſeligen Gedaͤchtniß zu ihrem unſterbli⸗

chen Ruhm lange Jahr geleiſtet haben / in

billigmaͤßige Erkaͤntnitz zuziehen; als haben
auch Ihre Kayſerliche Maßeſtaͤt allergnädigſt

approbiren und genehm halten wollen / daß

nicht allein hochgedachte der verwittibten Frau
Marggräfin und dero Hochfürſtlichen Pupil⸗

len Lbd . Lbd . zu Erhaltung billiger Iademnila⸗

tion vom Feind mit allen moͤglichen Ollicüs an

die Hand zugehen leye / und ſolches der In⸗
ſtruction der von Ih . Kayſerlichen Majeſtät
und des Reichs⸗Wegen zur Fitdege Hande
lung kuͤnftighin adgeordneten Geſandſchafften

Uu 2

da es in Kayſerl . Decret hieß . Gleſchwie

Per

Indemniſa⸗

tion des

Hanles à
dæſare rati⸗
nabirt

——
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Beſchreſdung
per Pecialem Articulum inlcrirten, ſonderu
auch/ weilen zumahl der Schwaͤbiſche Lreyß
von ſelbſt hierinfalls beyſtimmete / waͤhrenden
dieſen Krieg uͤber die Marggrafſchafft mit eini⸗

gen Reichs⸗ und Creyß⸗Præſtandis nicht be⸗

leget / ſondern davon biß zu deſſen Erhellung
dergeſtalt eximiret werden ſoll / daß dieſe Ex⸗

emption denen Reichs⸗Creyſen und andern

Ständen nicht zuwachſe ꝛc. Baaden Durch⸗

lach erlangte ein gleichmaͤßiges.

[ Nechſt dieſem ſo haben des Herrn
Hoch⸗ und Deutſchmeiſters Hochfuͤrſtliche
Ourchleucht ſub Dato Breßlau den 18 . A⸗

pril dieſes Jahrs dem hochloͤblichen Reichs⸗

Convent ein gedrucktes Memoriale übergeben
laſſen / welches den 24 . dieſes auf der Di —

ctdicur communiciret worden / worinnen ſie
vermittelſt einer Conſignation zeigen / was
ungemeine hart und uͤber ſchwere brelluren

ihres hohen Ordens / Meiſterthum und

Balley Francken vor Zeit des in Anno

1701 . Frantzoͤſ. und Bayerl . Seits in vi -

ſcera Imperi beſchehenen Fried ⸗bruͤchigen
Einſalls und darauff erfolgten allgemeinen
Kriegs bey ſeinen in Francken / Schwaben /
und Bayern habenden Commenden und

Haͤuſern / allerhand feindliche militariſche
Exactionen , Gebereyen und Præſtationen von

Brandſchatzung / Proviant und Fourage Lief⸗
ferung / Schantzen / Vorſpann / Stuͤck /

und Ammunition , Fuhren / Durchzuͤgen /
Marſch / Nacht⸗ und Raſt ⸗Quartiere /

Cantonir - und aus Fouragirung / Bluͤndern /
Ausbrennen / und ſonſten noch andere biß
ad Annum 1709 , hoͤchſt empfindlich uͤber

ſich ergehen laſſen muͤſſen / und daß ſelbige
Præſtationes und Kriegs ⸗Beſchwerde im

hohen Ordens⸗Meiſterthum und Balley
Francken 105 563 1. fl. gekoſtet haͤtten / mit

Bitt ein loͤblicher Reichs ⸗Convent belie⸗

ben wolle denen hoͤchſt ⸗und hohen Herrn
Prineipalen dieſes alles dergeſtalt vorzuſtel⸗
len / auf daß zu Wiedererſetzung dieſes Scha⸗
dens ein tavorables Reichs ⸗DGutachten
an Kayſerl . Maj . abgelaſſen werden moͤg⸗
ke.

So hatte der zu Nuͤrnberg verſammlete
an⸗loͤbliche Fraͤnckiſche Creyß ⸗Convent ein

Schreiben an allhieſigen hochloͤblichen Reichs⸗
Convent ergehen , und den Innhalt des

juͤngſt ad Dictaturam gekommenen Concluſi -

trium Collegiorum , ſonderlich aber was ra -

tione indemniſationis gemeldet worden / re⸗

capituliret und dabey vorgeſtellet eine offen⸗
bahre Sach zu ſeyn / was in ſpecie der loͤb⸗

liche Fraͤnckiſche Creyß bey dieſen Conjun -
cturen ſowohl vor Feind als Freund über

ſich haͤtte ergehen laſſen / und ertragen muf⸗

ſen / und wie hart vornehmlich die davon
nechſtgelegene Herrn Staͤnde/ benantlich der

Hochſtifft Eichenſtaͤdt mitgenommen worden /
auch daß man ſonſten durchgehendsdas
Geinige / was zu einem vigoureuſen Wieder⸗

andern Reichs⸗Creyſen redlich beygetragen /
und hoffentlich dadurch und minder als an⸗
dere hohe Allürte der Indemnitation oder
Satisfaction halber conſideriret zu werden

verdienet haͤtte;

Es fuͤndeſich dahero derſelbe beranlaſſet /

den loͤblichen Reichs ⸗Convent angelegent⸗
lich zuer ſuchen / es wolle derſelbe bey et⸗
wann hiernechſt zu denen Friedens ⸗Hand ,
lungen abſchickenden Reichs⸗ Deputationen
dieſſeits loͤblichen Franckiſchen Creyſes Ver⸗
dienſte und erlittene vielfaͤltige Trangſalen
welche derſelbe auch tpecitice anzuzeigen er⸗
biethig waͤre/ nicht auſſer Augen ſlellen /
ſondern in Inſtructione auff deſſen Schad⸗
loßhaltung oder ſonſt erforderende zulangliche
Mittel bedacht ſeyn / wie geſamten Reichs⸗
Wegen denen damnificatis cum effectu ge⸗
holfen werden koͤnnte. Nicht weniger ha⸗
ben des Herrn Hertzogen Leopold Eberhar⸗
den zu Wirtenberg Mumpelgard Hoch⸗
fuͤrſtl. Durchleucht bey dero juͤngſten Durchreiß
nacher Wien / dem Chur⸗Mayntziſchen Di⸗
rectorio ein Memoriale , ſo den 19 . hujus
dictiret worden / ubergeben / und dieſez Inn .
halts iſt ; Es waͤre einem loblichen Reichs⸗
Convent wiſſend / waͤre auch aus der An⸗
no 1702 . ergangenen Reichs Kriegs Decla .

tation wohl erinnerlich / welchergeſtalten die
Beeintraͤchtigung / ſo ihr Fuͤrſtl. Hauß wWeuͤm.
pelgard von der Cron ⸗Franckreich erlitten /
darinn lpecialiter gedacht worden ; Nach⸗
deme nun die Friedens⸗Tractaten im Haag
bißhero vorgeweſen / ſolche auch bey allhie⸗
ſiger Reichsͥ Verſammlung nechſtens in
Deliberation genommen / und hierzu etwan
verordnet werden doͤrffte ; als hatten Se .
Durchleucht den loͤblichen Reichs Conbent
freunelich erſuchen wollen / bey abfaſſender
Reichs ⸗ Intteuction ihrer Angelegenheit guͤ⸗

Francklſch⸗Schträbſſche Geſch . —
lland an Volet und Meltel erfordert toer⸗
den konne / und zwar guten Theils mu 9.

gantzlichet Abſchwachung der Kräfften vor

tigſt eingedenck zu ſeyn/ und ſolche ermeldter

Inſtruction inſeriren zu laſſen / damit ihr ſo
lang bedrangtes Reichs⸗ Graͤntzland/ obge⸗
dachter Kriegs Declaration zufolge / voll⸗
kommentlich reſtituiret / die Nothdurfft der⸗

entwegen in einem Special — Art . deutlich
und buͤndlich verfaſt / und ſie mithin kräͤff⸗
tig conſoliret werden moͤgten ꝛe⸗

Daß das Stlfft Augſpurgiſche lndetmulations An Stiſt

geſucht / iſt vor dem angefuhrt / nun wurde Rogdborgconfitmikit
das geſchloſſene davon contirnürt / und hleß LCaſan
es im Kayſerl . Decret / es ſey zuberichten /
welchermaſſen Ihre Koͤnigl . Majeſtaͤt aus
dem unterm 18 . April / des 1707 . Jahrs
erſtattetenallerunterthaͤnigſten Reichs ⸗„ Gut⸗
achten mit mehrern gnaͤdigſt vernommen
daß Churfuͤrſten und Staͤnde des von Ih⸗
rer Hochfürſtl . Durchleucht dem Herrn Bi⸗
ſchoff von Augſpurg an ihre Kayſerl . Maj.

ke
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geſtellte und bey dem Reichs⸗Convent vorge⸗

77 brachte Anſuchen / wegen Erſetzung des dem

Hochſtifft Augſpurg durch die Frantzoͤſiſche und

Bayeriſche ungerechte Invalion mehr denn an⸗

dern Staͤnden verurſachten uͤber groſſen etlichen

Willionen fl. importirenden Schadens fuͤr bil⸗

lich anſehen und dafür halten / auch Ihre

Kaplerliche
Majeſtaͤt gehorſambſt erſuchen /

daß gedachtem Hochſtifft ohne der Ereyß und

Staͤnde Nachtheil eine ergiebige Indemniſation

verfuget und bewerckſtelliget / Seine Hochfuͤrſt⸗
lichen Durchleucht und deren Hochſtifft auch

durch den kuͤnfftigen Friedens ⸗Schluß dabey

ſicher geſtellt und garantiret werden moͤchte .

Nachdemmahlen nunmehr allerhoͤchſt er⸗

nennt Ihre Kayſerliche Majeſtät in Beirach⸗
tung der hiebey denen Churfuͤrſten und Staͤn⸗
den zu Gemuͤth gegangenen trifftigen Urſachen
ſothanen in aller Billigkeit gegrundeten Reichs⸗

Gutachten nicht abfallen koͤnnen/ ſondern ſol —
ches vielmehr / wie ſie auch hiermit gethan ha⸗
ben wollen / zu ratificiren / ſich von Reichs·
wegen ſchuldig erachtet / und dann in Ermaͤn⸗

gelung anderer bequemen Satisfactions - Mitteln
ſeine Hochfuͤrſtliche Qurchleucht zu Augſpurg⸗
gebethen / daß ihnen weilen des Lands Ver⸗
derben hauptſächlich von dem geächteten
Churfuͤrſten zu Bayern in conlſpectu Imperii
unnoͤthiger ja muthwilliger Weiß veruͤbet wor⸗

den / die Herrſchafften Schwaben und hohen

Hochſtifft Augſpurg anſtoſſenden und nach
Ausweiß der daruͤber verhandener Vertraͤg und

ten ; So haben Ihro Kayſerliche Majeſtaͤt da⸗
bey ihtes allerhoͤchſten Orths um ſo weniger

—
( FJegenſche Religions⸗Haͤndel hiengen

AJArvoch immer in dieſem Creyß ihren al⸗

ten Wegunabgethan / ob gleich Cor -
V

pus Evangelicum ſich interponiret
und ſeine Meynung dahin erklaͤret hatte / daß
alles wieder Weſtphaͤl. Frieden durch thaͤtliche

Handlungen eingefuͤhrtes in der That / ohn viel

Lermen / von dem broteſtirenden Fuͤrſten abge⸗
ſtellet werden ſolte . Dieſer hatte ſich ſolches
guten Raths quam ultiſſims bedienen wollen /
und ein⸗ auch anders / nach der Richt , Schnur
Weſtphaͤl . Friedens / hergeſtellet / und zu deſſen
Handhabung darwiedeꝛ Bedraͤngten nachdruͤck⸗

liche Huͤlffe geleiſtet / welches aber die an Cathol .
Fuͤrſtens ⸗Stelle geordnete und von Coͤllniſchen
Dohm ⸗Capitul verwaltete Aduuniſtrations

nicht leyden / vielmehr uͤberall die Sachen auff
dem alten Fuß ſehen wolten / weßwegen ſie auch

Peſormir⸗
er Religi —

ens⸗Gra
amina re

lellirtGo⸗
Auagel, Fuͤrft

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Schwenckenau ſamt dem ſogenanten an das

Uhrkundenvor alters zum Theil dahin geweſe⸗
nen Leichſtreich als tin Reichs⸗Lehen eigenthum⸗
lich uͤberlaſſen und eingeraͤumet werden moͤch⸗

Weſtyphaliſche Geſchichte .

am Kayſerl .ReichsHof⸗Rath uͤber den Re⸗ nig Nachtheil leiden duͤfffte ( auch ober⸗
formürten Fuͤrſten geklaget / vorbringende : ! wehnter hochanſehnlichen Kapſerl. Oommis⸗-

—
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Bedencken gefunden / als der Werth gedachter 1709 .
Herrſchafften und des Leichſtreichs worinnen

das Hochſtifft noch verſchiedene Jura und Ein⸗
kunfften beſitzet / den erlittenen Schaden deſſel⸗
ben bey weitem nicht erſetzten / Seiner Hoch⸗
furſtlichen Durchleucht auch und dero Domb⸗
Capitul dargegen ihres an die jetzo in ein Fuͤr⸗
ſtenthum erigirte und des Herrn Hertzogen zu

Marlboroug Fuͤrſtl . Gn . uͤbertragene Herr⸗
ſchafft Mindelheim habenden Anſpruchs ſich zu
begeben anerbothen . Ihre Kay ſerliche Maj .
zweyfeln auch nicht / daß Churfuͤrſten und

Stände zufolg obgedachten nun rariticirten
Reichs⸗ Gutachtens Seine Hochfuͤͤrſtliche

Durchleucht und dero Hochſtifft Augſpurg ber
dieſem Indemniſations - Mittel zu künfftigen
Zerten kraͤfft' gſt zu handhaben / und zu garanti -
ren behulflich ſeyn werden .

Der Schwaͤdiſche Creyß war / wie Ober⸗
Ahein / dey denen dieſes Jahr angeſchienenen Sawoden
Friedens⸗Oeffnungen beſorgt geweſen /ſeine des Crepſts
Redintegration , odtr Etgaͤntzung und Wie⸗ 9
derherbeybringung des abgeriſſenen / auch Ab·

330

ſchaffung allechand Beſchwerlichkeiten zuerhal⸗
ten / dahero verſchiedentlich auf ſeinen Ver⸗
ſammlungen beſchloſſen / dahin arbeiten zulaſ⸗
ſen / daß die Prælatur Kayſersheim / hoben
Schwangau und Schwabeck bey Creyß vollig
gelaſſen / Wembdingen cum Appertinentiis
( davon folgendes Jahr ein mehrers ) an das

Hauß Oettingen / folglich in den Schwaͤbiſchen

Creyß von Bayern heraus gegeben / das dem
Creyß atlicirte Kirchberg wieder hergeſtellet /

und die ſo lang deſiderirte Abhelffung der Land⸗

gerichtlich und Land . vogtheylichẽBeſchwerden /

da ohne dem dergleichen meiſt von Kayſerlicher
Majeſtaͤt ſeloſt dependirte / bewircket wur⸗

de ꝛc.

Daß die Reformirte Unterthanen Catbol65t
Siegenſchen Antheils einen höchſt gefaͤhrlichenSlanen
Auffftand und Rebellion gegen Ihro Kayſer⸗darüber .
liche Majeſtaͤt und des Roͤmiſchen Reichs
hoͤchſte Authoritaͤt / auch wieder erwehnte
Adminiſtration intendiren thaͤten/ auchhierin⸗

nen durch hochgedachte des Evangeliſchen Fuͤr⸗
ſtens Durchleucht und dero Regierung / unterm

Vorwandt / daß obiger Commiſſion die Reli⸗
gions⸗Sache nicht committiret ſeye / angefri⸗
ſchet / und zum Nachtheil der Catholiſchen

Relligion vertheidiget wuͤrden / und daß auch
obgedachtes hochwüͤrdige Dohm⸗Capitul auf
dergleichen verkehrte Vorſtellungen an aller⸗

hoͤchſtgedachte Ihro Kayſerliche Majeſtaͤt dero

allerunterthaͤnigſten Bericht dahin abgeleget /

daß/ gleichwie ſolchem prætendirten Vorge⸗
ben nach/ die Catholiſche Religion nicht we⸗
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